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BESCHLUSS (EU) …/… DES RATES 

vom … 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union im -  

durch das Interims-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen  

zwischen Ghana einerseits  

und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits  

eingesetzten - WPA-Ausschuss zur Annahme des Protokolls Nr. 1 über die  

Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“  

und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen  

zu vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 Absätze 3 und 4 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Interims-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (im Folgenden das 

„Abkommen“) wurde im Namen der Europäischen Union gemäß dem Beschluss 

2016/1850 des Rates1 am 28. Juli 2016 unterzeichnet und wird seit dem 

15. Dezember 2016 vorläufig angewandt. 

(2) Gemäß Artikel 14 des Abkommens führen die Vertragsparteien eine auf Gegenseitigkeit 

beruhende gemeinsame Regelung für die Ursprungsregeln ein. Diese neue Regelung ist 

durch Beschluss des WPA-Ausschusses als Anhang des Abkommens anzufügen. 

(3) Auf seiner Jahressitzung 2019 wird der WPA-Ausschuss einen Beschluss zu Protokoll 

Nr. 1 zum Abkommen über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ 

oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 

Verwaltungen annehmen. 

                                                 
1 Beschluss (EU) 2016/1850 des Rates vom 21. November 2008 über die Unterzeichnung und 

vorläufige Anwendung des Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen Ghana 
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (ABl. 
L 287 vom 21.10.2016, S. 1). 
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(4) Im Rahmen des Protokolls Nr. 1 werden die jüngsten Entwicklungen berücksichtigt, um 

flexiblere und einfachere Ursprungsregeln zu schaffen, mit denen der Handel für 

Wirtschaftsbeteiligte erleichtert und die Inanspruchnahme der Präferenzbehandlung gemäß 

dem Abkommen optimiert wird. 

(5) Es ist angezeigt, den Standpunkt festzulegen, der im Namen der Union in der nächsten 

Sitzung des WPA-Ausschuss zu vertreten ist, da der Beschluss für die Union verbindlich 

sein wird. 

(6) Der Standpunkt der Union im WPA-Ausschuss sollte daher auf dem beigefügten 

Beschlussentwurf beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union auf der Jahressitzung 2019 im - durch das 

Interims-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzten - WPA-Ausschuss zur Annahme 

eines Beschlusses des WPA-Ausschusses zu Protokoll Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs 

„Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 

Zusammenarbeit der Verwaltungen zu vertreten ist, stützt sich auf den Entwurf für einen Beschluss 

des WPA-Ausschusses, der dem vorliegenden Beschluss beigefügt ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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ENTWURF 

BESCHLUSS Nr …/2019 DES DURCH DAS INTERIMS-

WIRTSCHAFTSPARTNERSCHAFTSABKOMMEN ZWISCHEN GHANA EINERSEITS 

UND DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND IHREN MITGLIEDSTAATEN 

ANDERERSEITS EINGESETZTEN WPA-AUSSCHUSSES 

vom … 2019 

über die Annahme des Protokolls Nr. 1 über die Bestimmung  

des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“  

und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

DER WPA-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Interims-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (im Folgenden „Abkommen“), 

das am 28. Juli 2016 unterzeichnet wurde und seit dem 15. Dezember 2016 vorläufig angewandt 

wird, insbesondere auf die Artikel 14 und 82, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen gilt einerseits für die Gebiete, in denen der Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union angewendet wird, nach Maßgabe jenes Vertrages und andererseits 

für das Gebiet Ghanas. 

(2) Nach Artikel 14 des Abkommens führen die Vertragsparteien eine auf Gegenseitigkeit 

beruhende gemeinsame Regelung für die Ursprungsregeln ein, die sich auf die Ursprungs-

regeln des Cotonou-Abkommens stützt und eine Vereinfachung bei gleichzeitiger Berück-

sichtigung der Entwicklungsziele Ghanas vorsieht. Die Regelung ist dem Abkommen 

durch den WPA-Ausschuss als Anhang beizufügen. 

(3) Die Vertragsparteien sind über das Protokoll Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs 

„Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 

Zusammenarbeit der Verwaltungen übereingekommen. 

(4) Gemäß Artikel 82 des Abkommens sind die Protokolle Bestandteil des Abkommens — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Der Wortlaut des Protokolls Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ 

oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, das 

diesem Beschluss im Anhang beigefügt ist, wird angenommen. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft. 

Geschehen zu … 

Für Ghana Für die Europäische Union 
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ANHANG 

Protokoll Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 

„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

INHALTSVERZEICHNIS 

TITEL I: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel  

1. Begriffsbestimmungen 

TITEL II BESTIMMUNG DES BEGRIFFS „ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN“ 
ODER „URSPRUNGSERZEUGNISSE“ 

Artikel  

2. Allgemeines 

3. Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse 

4. In ausreichendem Maße be- oder verarbeitete Erzeugnisse 

5. Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen 

6. Be- oder Verarbeitungen von zollfrei in die Europäische Union eingeführten 
Vormaterialien 

7. Ursprungskumulierung 

8. Kumulierung mit anderen Ländern, für die ein zoll- und quotenfreier Zugang 
zum Markt der Europäischen Union gilt 

9. Maßgebende Einheit 

10. Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge 

11. Warenzusammenstellungen 

12. Neutrale Elemente 

13. Buchmäßige Trennung 
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TITEL III TERRITORIALE AUFLAGEN 

Artikel  

14. Territorialitätsprinzip 

15. Nichtveränderung 

16. Ausstellungen 

TITEL IV  NACHWEIS DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT 

Artikel  

17. Allgemeines 

18. Verfahren für die Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

19. Nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

20. Ausstellung eines Duplikats der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

21. Voraussetzungen für die Ausfertigung einer Ursprungserklärung 

22. Ermächtigter Ausführer 

23. Geltungsdauer der Ursprungsnachweise 

24. Vorlage der Ursprungsnachweise 

25. Einfuhr in Teilsendungen 

26. Ausnahmen vom Ursprungsnachweis 

27. Informationsverfahren für Kumulierungszwecke 

28. Belege 

29. Aufbewahrung von Ursprungsnachweisen und Belegen 

30. Abweichungen und Formfehler 

31. In Euro ausgedrückte Beträge 
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Titel V: VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT 

Artikel  

32. Verwaltungstechnische Voraussetzungen für die Begünstigung von 
Erzeugnissen nach diesem Abkommen 

33. Notifikation der Zollbehörden 

34. Weitere Methoden der Verwaltungszusammenarbeit 

35. Prüfung der Ursprungsnachweise 

36. Prüfung der Lieferantenerklärung 

37. Streitbeilegung 

38. Sanktionen 

39. Ausnahmeregelungen 

TITEL VI CEUTA UND MELILLA 

Artikel  

40. Allgemeine Bestimmungen 

41. Sonderbestimmungen 

TITEL VII SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel  

42. Überprüfung und Anwendung der Ursprungsregeln 

43. Anhänge 

44. Durchführung des Protokolls 

45. Übergangsbestimmung für Durchgangs- und Lagerwaren 
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ANHÄNGE DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

 

ANHANG I des Protokolls Nr. 1 Einleitende Bemerkungen zur Liste in Anhang II des 
Protokolls 

ANHANG II des Protokolls Nr. 1 Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien 
ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, 
um der Ware die Ursprungseigenschaft zu verleihen 

ANHANG II-A des Protokolls Nr. 1 Ausnahmen von der Liste der Be- oder Verarbeitungen, die 
an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
vorgenommen werden müssen, um der Ware die 
Ursprungseigenschaft zu verleihen 

ANHANG III des Protokolls Nr. 1 Formblatt für die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

ANHANG IV des Protokolls Nr. 1 Ursprungserklärung 

ANHANG V-A des Protokolls Nr. 1 Lieferantenerklärung für Erzeugnisse mit 
Präferenzursprungseigenschaft 

ANHANG V-B des Protokolls Nr. 1 Lieferantenerklärung für Erzeugnisse ohne 
Präferenzursprungseigenschaft 

ANHANG VI des Protokolls Nr. 1 Auskunftsbescheinigung 

ANHANG VII des Protokolls Nr. 1 Formblatt für den Antrag auf Ausnahmeregelung 

ANHANG VIII des Protokolls Nr. 1 Überseeische Länder und Gebiete 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG das Fürstentum Andorra betreffend 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG die Republik San Marino betreffend 
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TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Protokolls bezeichnet der Ausdruck: 

a) „Herstellen“ jede Be- oder Verarbeitung einschließlich Zusammenbau oder besonderer 

Behandlungen; 

b) „Vormaterial“ jede Zutaten, Rohstoffe, Komponenten oder Teile usw., die beim Herstellen 

des Erzeugnisses verwendet werden; 

c) „Erzeugnis“ die hergestellte Ware, auch wenn sie zur späteren Verwendung in einem 

anderen Herstellungsvorgang bestimmt ist; 

d) „Waren“ sowohl Vormaterialien als auch Erzeugnisse; 

e) „Zollwert“ den Wert, der gemäß dem Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII 

des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 1994 (WTO-Übereinkommen 

über den Zollwert) festgelegt wird; 
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f) „Ab-Werk-Preis“ den Preis des Erzeugnisses ab Werk, der dem Hersteller in der 

Europäischen Union oder in Ghana gezahlt wird, in dessen Unternehmen die letzte Be- 

oder Verarbeitung durchgeführt worden ist, sofern der Preis den Wert aller verwendeten 

Vormaterialien umfasst, abzüglich aller inländischen Abgaben, die erstattet werden oder 

erstattet werden können, wenn das hergestellte Erzeugnis ausgeführt wird; 

g) „Wert der Vormaterialien“ den Zollwert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungs-

eigenschaft zum Zeitpunkt der Einfuhr oder, wenn dieser nicht bekannt ist und nicht 

festgestellt werden kann, der erste feststellbare Preis, der in der Europäischen Union oder 

in Ghana für die Vormaterialien gezahlt wird; 

h) „Wert der Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft“ den Wert dieser Vormaterialien nach 

Buchstabe g, der sinngemäß anzuwenden ist; 

i) „Wertzuwachs“ den Ab-Werk-Preis abzüglich des Zollwerts der Vormaterialien, die aus 

Drittländern in die Europäische Union, in die AKP-Staaten, die ein Abkommen über wirt-

schaftliche Partnerschaft (WPA) zumindest vorläufig anwenden, oder in die Überseeischen 

Länder und Gebiete (ÜLG) eingeführt wurden; wenn der Zollwert nicht bekannt ist und 

nicht festgestellt werden kann, wird der erste feststellbare Preis, der in der Europäischen 

Union oder in Ghana für die Vormaterialien gezahlt wurde, zugrunde gelegt; 

j) „Kapitel“ und „Position“ die Kapitel und Positionen (vierstellige Codes) der Nomenklatur 

des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren (im Folgenden 

„Harmonisiertes System“ oder „HS“ genannt); 

k) „Einreihen“ die Einreihung von Erzeugnissen oder Vormaterialien in eine bestimmte 

Position; 
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l) „Sendung“ Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von einem Ausführer an einen 

Empfänger oder mit einem einzigen Frachtpapier oder — bei Fehlen eines solchen 

Papiers — mit einer einzigen Rechnung vom Ausführer an den Empfänger transportiert 

werden; 

m) „Gebiete“ die Gebiete einschließlich der Hoheitsgewässer; 

n) „ÜLG“ die in Anhang VIII dieses Protokolls definierten überseeischen Länder und 

Gebiete; 

o) „Ausschuss“ den Sonderausschuss für Zollfragen und Handelserleichterungen gemäß 

Artikel 34 dieses Abkommens. 

TITEL II 

BESTIMMUNG DES BEGRIFFS  

„ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN“  

ODER „URSPRUNGSERZEUGNISSE“ 

Artikel 2 

Allgemeines 

(1) Für die Zwecke dieses Abkommens gelten die folgenden Erzeugnisse als Ursprungs-

erzeugnisse der Europäischen Union: 

a) Erzeugnisse, die in der Europäischen Union im Sinne des Artikels 3 dieses Protokolls 

vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 
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b) Erzeugnisse, die in der Europäischen Union unter Verwendung von Vormaterialien 

hergestellt worden sind, die dort nicht vollständig gewonnen oder hergestellt worden 

sind, vorausgesetzt, dass diese Vormaterialien in der Europäischen Union im Sinne 

des Artikels 4 dieses Protokolls in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden 

sind. 

(2) Für die Zwecke dieses Abkommens gelten die folgenden Erzeugnisse als 

Ursprungserzeugnisse Ghanas: 

a) Erzeugnisse, die in Ghana im Sinne des Artikels 3 dieses Protokolls vollständig 

gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b) Erzeugnisse, die in Ghana unter Verwendung von Vormaterialien hergestellt worden 

sind, die dort nicht vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, sofern diese 

Vormaterialien in Ghana im Sinne des Artikels 4 dieses Protokolls in ausreichendem 

Maße be- oder verarbeitet worden sind. 

Artikel 3 

Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse 

(1) Als vollständig in Ghana oder der Europäischen Union gewonnen oder hergestellt gelten: 

a) dort geborene oder ausgeschlüpfte und dort aufgezogene lebende Tiere; 

b) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene mineralische Erzeugnisse; 

c) dort geerntete Früchte und pflanzliche Erzeugnisse; 

d) Erzeugnisse von dort aufgezogenen lebenden Tieren; 
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e) i) dort erzielte Jagdbeute und Fischfänge; 

ii) Erzeugnisse der Aquakultur, einschließlich der Marikultur, sofern die Tiere 

dort aus Rogen, Laich, Larven oder Fischbrut aufgezogen wurden; 

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von eigenen Schiffen außerhalb der 

Küstenmeere der Europäischen Union oder Ghanas aus dem Meer gewonnene 

Erzeugnisse; 

g) Erzeugnisse, die an Bord eigener Fabrikschiffe ausschließlich aus den unter 

Buchstabe f genannten Erzeugnissen hergestellt werden; 

h) gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Rohstoffen geeignet sind; 

i) bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit anfallende Abfälle; 

j) aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund außerhalb ihrer eigenen 

Hoheitsgewässer gewonnene Erzeugnisse, sofern sie Ausschließlichkeitsrechte zur 

Bearbeitung dieses Teils des Meeresbodens oder Meeresuntergrunds ausüben; 

k) dort ausschließlich aus Erzeugnissen nach den Buchstaben a bis j hergestellte Waren. 

(2) Die Begriffe „eigene Schiffe“ und „eigene Fabrikschiffe“ in Absatz 1 Buchstaben f und g 

dieses Artikels sind nur anwendbar auf Schiffe und Fabrikschiffe, die 

a) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Ghana ins Schiffsregister 

eingetragen oder dort angemeldet sind und 

b) die Flagge eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Ghanas führen und 
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c) eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

i) sie sind mindestens zu 50 Prozent Eigentum von Staatsangehörigen eines 

Mitgliedstaats der Europäischen Union und/oder Ghanas oder 

ii) sie sind Eigentum von Gesellschaften, 

– die ihren Hauptsitz oder ihre Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder in Ghana haben und 

– die mindestens zu 50 Prozent Eigentum eines oder mehrerer 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und/oder Ghanas, von 

öffentlichen Körperschaften oder von Staatsangehörigen eines oder 

mehrerer dieser Staaten sind. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 werden auf Antrag Ghanas die von Ghana zum Fischfang in 

seiner ausschließlichen Wirtschaftszone gecharterten oder geleasten Fischereifahrzeuge als 

„eigene Schiffe“ Ghanas betrachtet, sofern den Wirtschaftsbeteiligten der Europäischen 

Union zuvor ein Angebot gemacht wurde und sofern die zuvor vom Ausschuss 

festgelegten Durchführungsbedingungen eingehalten werden. Der Ausschuss überwacht 

die Einhaltung der Anforderungen des vorliegenden Absatzes. 

(4) Die in Absatz 2 genannten Anforderungen können in Ghana sowie in den Staaten, die 

andere Wirtschaftspartnerschaftsabkommen unterzeichnet haben und mit denen die 

Kumulierung zulässig ist, erfüllt werden. In diesem Fall gelten die Erzeugnisse als 

Ursprungserzeugnisse des Flaggenstaats. 
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Artikel 4 

In ausreichendem Maße be- oder verarbeitete Erzeugnisse 

(1) Für die Zwecke des Artikels 2 dieses Protokolls gelten Erzeugnisse, die nicht vollständig 

gewonnen oder hergestellt worden sind, als in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet, 

wenn die Anforderungen der Liste in Anhang II dieses Protokolls erfüllt sind. 

(2) Für die Zwecke des Artikels 2 dieses Protokolls und ungeachtet des Absatzes 1 des vor-

liegenden Artikels können die in Anhang II-A dieses Protokolls aufgeführten Erzeugnisse 

als in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet gelten, wenn die Anforderungen des 

genannten Anhangs erfüllt sind. Unbeschadet des Artikels 42 Absatz 2 dieses Protokolls 

gilt Anhang II-A dieses Protokolls während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem 

Inkrafttreten dieses Abkommens ausschließlich für Ausfuhren aus Ghana. 

(3) In den Bedingungen der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels sind für alle unter 

dieses Abkommen fallenden Erzeugnisse die Be- oder Verarbeitungen festgelegt, die an 

den bei der Herstellung der Erzeugnisse verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungs-

eigenschaft vorgenommen werden müssen; sie gelten nur für diese Vormaterialien. 

Folglich muss ein Erzeugnis, das durch Erfüllung der Anforderungen einer der Listen 

Ursprungseigenschaft erworben hat und bei der Herstellung eines anderen Erzeugnisses 

verwendet wird, die Anforderungen für das andere Erzeugnis nicht erfüllen; die 

gegebenenfalls bei der Herstellung des ersten Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien 

ohne Ursprungseigenschaft bleiben unberücksichtigt. 
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(4) Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die nach den Anforderungen der Anhänge II 

und II-A dieses Protokolls nicht bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet werden 

sollten, können abweichend von den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels dennoch verwendet 

werden, wenn 

a) ihr Gesamtwert 15 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet; 

b) keiner der in der Liste aufgeführten Prozentsätze für den höchsten zulässigen Wert 

von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft durch die Anwendung dieses 

Absatzes überschritten wird. 

(5) Absatz 4 dieses Artikels gilt nicht für die Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des 

Harmonisierten Systems. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 dieses Artikels gelten vorbehaltlich des Artikels 5 dieses Protokolls. 

Artikel 5 

Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen 

(1) Die folgenden Be- oder Verarbeitungen gelten ungeachtet dessen, ob die Anforderungen 

des Artikels 4 dieses Protokolls erfüllt sind, als nicht ausreichend, um die 

Ursprungseigenschaft zu verleihen: 

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse während des Transports oder 

der Lagerung in gutem Zustand zu erhalten; 
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b) einfaches Entstauben, Sieben oder Überprüfen, Aussondern, Einordnen, Sortieren 

(einschließlich des Zusammenstellens von Sortimenten), Waschen, Reinigen, 

Anstreichen, Polieren oder Zerteilen; 

c) Entfernen von Oxid, Öl, Farbe oder anderen Beschichtungen; 

d) i) Umverpacken, Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken; 

ii) einfaches Abfüllen in Flaschen, Fläschchen, Dosen, Säcke, Etuis, Schachteln, 

Befestigen auf Karten oder Brettchen usw. sowie alle anderen einfachen 

Verpackungsvorgänge; 

e) Anbringen von Marken, Etiketten, Logos oder anderen gleichartigen Unter-

scheidungszeichen auf den Erzeugnissen selbst oder auf ihren Umschließungen; 

f) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener Arten; Mischen von 

Zucker mit anderen Vormaterialien; 

g) einfaches Zusammenfügen von Teilen eines Erzeugnisses zu einem vollständigen 

Erzeugnis; 

h) einfaches Zerlegen von Erzeugnissen in Einzelteile; 

i) Bügeln von Textilien; 

j) Schälen, teilweises oder vollständiges Bleichen, Polieren oder Glasieren von 

Getreide oder Reis; 

k) Färben oder Aromatisieren von Zucker oder Formen von Würfelzucker; teilweises 

oder vollständiges Mahlen von Kristallzucker; 
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l) Enthülsen, Entsteinen oder Schälen von Früchten, Nüssen und Gemüse; 

m) Schärfen, einfaches Schleifen oder einfaches Zerteilen; 

n) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a bis m genannten 

Behandlungen; 

o) Schlachten von Tieren 

(2) Bei der Beurteilung, ob die an einem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen 

als nicht ausreichend im Sinne des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels gelten, sind alle in 

der Europäischen Union oder in Ghana an diesem Erzeugnis insgesamt vorgenommenen 

Be- oder Verarbeitungen in Betracht zu ziehen. 

Artikel 6 

Be- oder Verarbeitungen von zollfrei in die Europäische Union eingeführten Vormaterialien 

(1) Unbeschadet des Artikels 2 dieses Protokolls gelten die Vormaterialien ohne Ursprungs-

eigenschaft, die unter Anwendung der vertraglichen Meistbegünstigungszölle nach dem 

Gemeinsamen Zolltarif1 zollfrei in die Europäische Union eingeführt werden dürfen, als 

Ursprungserzeugnisse Ghanas, wenn sie dort bei der Herstellung eines Erzeugnisses 

verwendet worden sind, sofern die dort vorgenommene Be- oder Verarbeitung über die in 

Artikel 5 Absatz 1 dieses Protokolls aufgeführten Behandlungen hinausgeht. 

                                                 
1 Vgl. Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die 

zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 
vom 7.9.1987, S. 1), einschließlich aller späteren Änderungen. 
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(2) Auf den nach Absatz 1 dieses Artikels ausgestellten Warenverkehrsbescheinigungen 

EUR.1 (Feld 7) oder Ursprungserklärungen wird der folgende Vermerk angebracht: 

– „Application of Article 6(1) of Protocol 1 to the Ghana-EU EPA“. 

(3) Die Europäische Union notifiziert dem Ausschuss jährlich die Liste der Vormaterialien, für 

die dieser Artikel gilt. Nach der Notifikation wird die Liste von der Europäischen 

Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) und von Ghana nach seinen 

eigenen Verfahren veröffentlicht. 

(4) Die Kumulierung nach diesem Artikel gilt nicht für Vormaterialien, die bei der Einfuhr in 

die Europäische Union Antidumpingzöllen oder Ausgleichszöllen unterworfen sind, wenn 

sie ihren Ursprung in einem Land haben, für das Antidumpingzölle oder Ausgleichszölle 

gelten. 
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Artikel 7 

Ursprungskumulierung 

(1) Unbeschadet des Artikels 2 dieses Protokolls gelten Vormaterialien mit Ursprung in einer 

der Vertragsparteien, in anderen westafrikanischen Staaten1, für die ein zoll- und quoten-

freier Zugang zum Markt der Europäischen Union gilt, in anderen AKP-Staaten, die ein 

WPA zumindest vorläufig anwenden, oder in den ÜLG, als Vormaterialien mit Ursprung 

in der anderen Vertragspartei, wenn sie dort zur Herstellung eines Erzeugnisses verwendet 

worden sind, sofern die in dieser Vertragspartei vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen 

über die in Artikel 5 Absatz 1 dieses Protokolls genannten Behandlungen hinausgehen. 

Geht eine in der betreffenden Vertragspartei vorgenommene Be- oder Verarbeitung nicht 

über die in Artikel 5 Absatz 1 dieses Protokolls genannten Behandlungen hinaus, so gilt 

das hergestellte Erzeugnis nur dann als Ursprungserzeugnis dieser Vertragspartei, wenn 

der dort erzielte Wertzuwachs den Wert der verwendeten Vormaterialien mit Ursprung in 

einem der anderen Länder oder Gebiete übersteigt. Andernfalls gilt das hergestellte 

Erzeugnis als Ursprungserzeugnis des Landes oder Gebiets, auf das der höchste Wert der 

bei der Herstellung des Enderzeugnisses verwendeten Vormaterialien mit 

Ursprungseigenschaft entfällt. 

                                                 
1 Bei den westafrikanischen Staaten handelt es sich um Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, 

Côte d‘Ivoire, Gambia, Guinea-Bissau, Liberia, Mauretanien, Mali, Niger, Nigeria, 
Republik Guinea, Senegal, Sierra Leone und Togo. 
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Der Ursprung der Vormaterialien mit Ursprung in anderen AKP-Staaten, die ein WPA 

zumindest vorläufig anwenden, oder mit Ursprung in den ÜLG, wird nach Artikel 27 

dieses Protokolls und anhand der Ursprungsregeln festgelegt, die im Rahmen der 

Präferenzübereinkommen zwischen der Europäischen Union und diesen Staaten gelten. 

(2) Unbeschadet des Artikels 2 dieses Protokolls gelten in einer der Vertragsparteien, in 

anderen AKP-Staaten, die ein WPA zumindest vorläufig anwenden, oder in den ÜLG 

vorgenommene Be- oder Verarbeitungen als in der anderen Vertragspartei vorgenommen, 

sofern die anschließend vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen über die in Artikel 5 

Absatz 1 dieses Protokolls genannten Behandlungen hinausgehen. 

Geht eine in einer der Vertragsparteien vorgenommenen Be- oder Verarbeitung nicht über 

die in Artikel 5 Absatz 1 dieses Protokolls genannten Behandlungen hinaus, so gilt das 

hergestellte Erzeugnis nur dann als Ursprungserzeugnis dieser Vertragspartei, wenn der 

dort erzielte Wertzuwachs den Wert der  in einem der anderen Länder oder Gebiete 

verwendeten Vormaterialien übersteigt. Andernfalls gilt das hergestellte Erzeugnis als 

Ursprungserzeugnis des Landes oder Gebiets, auf das der höchste Wert der bei der 

Herstellung des Enderzeugnisses verwendeten Vormaterialien entfällt. 

Der Ursprung des Enderzeugnisses wird anhand der Ursprungsregeln dieses Protokolls und 

nach seinem Artikel 27 festgelegt. 
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(3) Die Kumulierung nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels ist für andere AKP-Staaten, 

die ein WPA zumindest vorläufig anwenden, für andere westafrikanische Staaten, für die 

ein zoll- und quotenfreier Zugang zur Europäischen Union gilt, und für ÜLG nur zulässig, 

wenn 

a) alle am Erwerb der Ursprungseigenschaft beteiligten Länder oder Gebiete und die 

Bestimmungsvertragspartei eine Übereinkunft über Verwaltungszusammenarbeit 

geschlossen haben, welche die ordnungsgemäße Anwendung dieses Artikels 

gewährleistet und einen Hinweis auf die Verwendung geeigneter Ursprungs-

nachweise enthält; 

b) Ghana und die Europäische Union sich gegenseitig über die Europäische 

Kommission und das Ministerium für Handel und Industrie der Republik Ghana die 

Einzelheiten ihrer Übereinkünfte über Verwaltungszusammenarbeit mit den anderen 

in diesem Artikel genannten Ländern oder Gebieten mitteilen. Die Europäische 

Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) und 

Ghana veröffentlicht nach seinen eigenen Verfahren den Zeitpunkt, ab dem die 

Kumulierung nach diesem Artikel zwischen den in diesem Artikel genannten Staaten 

oder Gebieten, die die nötigen Voraussetzungen erfüllen, angewendet werden darf. 
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(4) Die Kumulierung nach diesem Artikel gilt nicht für Vormaterialien 

a) der Positionen 16.04 und 16.05 des Harmonisierten Systems mit Ursprung in den 

Pazifikstaaten gemäß Artikel 6 Absatz 6 des Protokolls II des Interims-

Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und 

den Pazifik-Staaten andererseits1; 

b) der Positionen 16.04 und 16.05 des Harmonisierten Systems mit Ursprung in den 

Pazifikstaaten gemäß jeder künftigen Bestimmung eines globalen Wirtschafts-

partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union und den Pazifik-

Staaten; 

c) mit Ursprung in der Republik Südafrika, die nicht direkt zoll- und quotenfrei in die 

Europäische Union eingeführt werden dürfen. 

(5) Die Europäische Union notifiziert dem Ausschuss jährlich die Liste der Vormaterialien, für 

die Absatz 4 Buchstabe c des vorliegenden Artikels gilt. Nach der Notifikation wird die 

Liste von der Europäischen Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) 

und von Ghana nach seinen eigenen Verfahren veröffentlicht. 

                                                 
1 Siehe Beschluss 729/2009/EG des Rates vom 13. Juli 2009 über die Unterzeichnung und die 

vorläufige Anwendung des Interims-Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft einerseits und den Pazifik-Staaten andererseits (ABl. L 272 vom 16.10.2009, 
S. 1). 
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Artikel 8 

Kumulierung mit anderen Ländern,  

für die ein zoll- und quotenfreier Zugang zum Markt der Europäischen Union gilt 

(1) Unbeschadet des Artikels 2 dieses Protokolls gelten die Vormaterialien mit Ursprung in 

Ländern oder Gebieten, 

a) für welche die „Sonderregelung für die am wenigsten entwickelten Länder“ des 

Schemas allgemeiner Zollpräferenzen (im Folgenden „APS“) der Europäischen 

Union gilt, oder 

b) für die aufgrund der allgemeinen Bestimmungen des APS ein zoll- und quotenfreier 

Zugang zum Markt der Europäischen Union gilt, 

als Vormaterialien mit Ursprung in Ghana, wenn sie in diesem Land bei der Herstellung 

eines Erzeugnisses verwendet worden sind. 

Diese Vormaterialien brauchen nicht in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden 

zu sein, sofern sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über die in 

Artikel 5 Absatz 1 dieses Protokolls genannten Behandlungen hinausgehen. Sind in dem 

Erzeugnis, bei dessen Herstellung diese Vormaterialien verwendet wurden, auch 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft enthalten, so muss es nach Artikel 4 dieses 

Protokolls in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sein, um als 

Ursprungserzeugnisse Ghanas zu gelten. 
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1.2. Der Ursprung der Vormaterialien der anderen betroffenen Länder und Gebiete wird anhand 

der Ursprungsregeln, die im Rahmen des APS der Europäischen Union gelten, und nach 

Artikel 27 dieses Protokolls festgelegt. 

1.3. Die Kumulierung nach diesem Absatz gilt nicht für Vormaterialien, 

a) die bei der Einfuhr in die Europäische Union Antidumpingzöllen oder Ausgleichs-

zöllen unterworfen sind, wenn sie ihren Ursprung in einem Land haben, für das 

Antidumpingzölle oder Ausgleichszölle gelten, 

b) die in die Unterpositionen 3302.10 und 3501.10 des Harmonisierten Systems 

eingereiht werden, 

c) die Thunfisch-Erzeugnissen zugeordnet werden, die in Kapitel 3 des Harmonisierten 

Systems eingereiht werden, und die unter das APS der Europäischen Union fallen, 

d) für welche die Zollpräferenzen im Rahmen des APS der Europäischen Union 

aufgehoben (Graduierung) oder ausgesetzt (Schutzklausel) sind. 
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2. Unbeschadet des Artikels 2 dieses Protokolls und gemäß den Absätzen 2.1, 2.2 und 5 des 

vorliegenden Artikels gelten auf Notifikation Ghanas hin die Vormaterialien mit Ursprung 

in Ländern oder Gebieten, die ein Übereinkommen geschlossen haben, mit dem der zoll- 

und quotenfreie Zugang zum Markt der Europäischen Union gewährt wird, als 

Vormaterialien mit Ursprung in Ghana. Ghana nimmt die Notifizierung an die Europäische 

Union über die Europäische Kommission vor. Die Kumulierung bleibt zulässig, solange 

die Voraussetzungen für die Gewährung der Kumulierung weiter erfüllt sind. Diese 

Vormaterialien brauchen nicht in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden zu 

sein, sofern sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über die in Artikel 5 

Absatz 1 dieses Protokolls genannten Behandlungen hinausgehen. 

2.1. Der Ursprung der Vormaterialien der anderen betroffenen Länder und Gebiete wird anhand 

der Ursprungsregeln, die im Rahmen von Präferenzübereinkommen zwischen der 

Europäischen Union und diesen Ländern und Gebieten gelten, und nach Artikel 27 dieses 

Protokolls festgelegt. 

2.2. Die Kumulierung nach diesem Absatz gilt nicht für Vormaterialien, 

a) die in die Kapitel 1 bis 24 des Harmonisierten Systems eingereiht werden, und die 

Erzeugnisse, die in der Liste der Erzeugnisse in Anhang 1 Absatz 1 Ziffer ii des 

WTO-Übereinkommens über die Landwirtschaft im GATT 1994 aufgeführt sind, 
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b) die bei der Einfuhr in die Europäische Union Antidumpingzöllen oder Ausgleichs-

zöllen unterworfen sind, wenn sie ihren Ursprung in einem Land haben, für das 

Antidumpingzölle oder Ausgleichszölle gelten; 

c) die gemäß einem Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und 

einem Drittland Handels- und Schutzmaßnahmen oder sonstigen Maßnahmen 

unterliegen, aufgrund deren ein solches Erzeugnis nicht zoll- und quotenfrei auf den 

Markt der Europäischen Union gelangen darf. 

(3) Die Europäische Union notifiziert dem Ausschuss jährlich die Liste der Vormaterialien 

und Länder, für die Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt. Nach der Notifikation wird die 

Liste von der Europäischen Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) 

und von Ghana nach seinen eigenen Verfahren veröffentlicht. Ghana notifiziert dem 

Ausschuss jährlich die Vormaterialien, die der Kumulierung nach den Absätzen 1 und 2 

dieses Artikels unterlagen. 

(4) Auf den Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 (Feld 7) oder Ursprungserklärungen, die 

nach den Absätzen 1 oder 2 ausgestellt werden, muss der folgende Vermerk angebracht 

sein: 

– “Application of Article 8.1 or 8.2 of Protocol No. 1 to the Ghana-EU EPA”. 
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(5) Die Kumulierung nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels ist nur unter den 

Voraussetzungen zulässig, dass 

a) alle am Erwerb der Ursprungseigenschaft beteiligten Länder eine Übereinkunft über 

Verwaltungszusammenarbeit geschlossen haben, welche die ordnungsgemäße 

Anwendung dieses Artikels gewährleistet und einen Hinweis auf die Verwendung 

geeigneter Ursprungsnachweise enthält, 

b) Ghana der Europäischen Union über die Europäische Kommission die Einzelheiten 

der Übereinkünfte über Verwaltungszusammenarbeit mit den anderen in diesem 

Artikel genannten Staaten oder Gebieten mitteilt. Die Europäische Kommission 

veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) den Zeitpunkt, ab 

dem die Kumulierung nach diesem Artikel zwischen den in diesem Artikel 

genannten Ländern oder Gebieten, die die nötigen Voraussetzungen erfüllen, 

angewendet werden darf. 

Artikel 9 

Maßgebende Einheit 

(1) Maßgebende Einheit für die Anwendung dieses Protokolls ist das bestimmte Erzeugnis, 

das als maßgebende Einheit für die Einreihung in die Position des Harmonisierten Systems 

angesehen wird. 
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Daraus ergibt sich, 

a) dass jede Gruppe oder Zusammenstellung von Erzeugnissen, die nach dem 

Harmonisierten System in eine einzige Position eingereiht wird, als Ganzes die 

maßgebende Einheit darstellt; 

b) dass bei einer Sendung mit gleichen Erzeugnissen, die in dieselbe Position des 

Harmonisierten Systems eingereiht werden, bei der Anwendung der Bestimmungen 

dieses Protokolls jedes einzelne Erzeugnis betrachtet werden muss. 

(2) Werden Umschließungen nach der Allgemeinen Vorschrift 5 des Harmonisierten Systems 

zusammen mit dem darin enthaltenen Erzeugnis eingereiht, so werden sie für die 

Bestimmung des Ursprungs mit eingereiht. 

Artikel 10 

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge 

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geräten, Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen 

geliefert werden, werden mit diesen zusammen als Einheit angesehen, wenn sie als Bestandteil der 

Normalausrüstung in deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in Rechnung gestellt werden. 
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Artikel 11 

Warenzusammenstellungen 

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 für die Auslegung des 

Harmonisierten Systems gelten als Ursprungserzeugnisse, wenn alle Bestandteile Ursprungs-

erzeugnisse sind. Jedoch gilt eine Warenzusammenstellung, die aus Bestandteilen mit Ursprungs-

eigenschaft und Bestandteilen ohne Ursprungseigenschaft besteht, in ihrer Gesamtheit als 

Ursprungserzeugnis, sofern der Wert der Bestandteile ohne Ursprungseigenschaft 15 % des Ab-

Werk-Preises der Warenzusammenstellung nicht überschreitet. 

Artikel 12 

Neutrale Elemente 

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis ist, braucht der Ursprung der 

folgenden gegebenenfalls bei seiner Herstellung verwendeten Waren nicht berücksichtigt zu 

werden: 

a) Energie und Brennstoffe, 

b) Anlagen und Ausrüstung, 

c) Maschinen und Werkzeuge, 

d) Waren, die nicht in die endgültige Zusammensetzung des Erzeugnisses eingehen oder 

eingehen sollen. 
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Artikel 13 

Buchmäßige Trennung 

(1) Ist die getrennte Lagerung von austauschbaren Vormaterialien mit oder ohne Ursprungs-

eigenschaft mit erheblichen Kosten oder tatsächlichen Schwierigkeiten verbunden, so 

können die Zollbehörden den Beteiligten auf schriftlichen Antrag die Bewilligung erteilen, 

diese Lagerbestände nach der Methode der buchmäßigen Trennung (im Folgenden die 

„Methode“) zu verwalten. 

(2) Die Methode gilt auch für Rohzucker mit oder ohne Ursprungseigenschaft, ohne Zusatz 

von Aroma- oder Farbstoffen, zur Raffination bestimmt, der Unterpositionen 1701.12, 

1701.13 und 1701.14 des Harmonisierten Systems, der in Ghana oder in der Europäischen 

Union vor der Ausfuhr in die Europäische Union beziehungsweise nach Ghana physisch 

ge- oder vermischt wird. 

(3) Die Methode gewährleistet, dass die Anzahl der hergestellten Erzeugnisse, die als 

Ursprungserzeugnisse von Ghana oder der Europäischen Union angesehen werden können, 

jederzeit der Zahl der Erzeugnisse entspricht, die bei räumlicher Trennung der 

Lagerbestände hergestellt worden wäre. 

(4) Die Zollbehörden können die Bewilligung nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels von 

allen zweckdienlich erscheinenden Voraussetzungen abhängig machen. 

(5) Die Methode wird nach den allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen, die in dem 

Land gelten, in dem das Erzeugnis hergestellt wurde, angewendet und die Anwengung 

aufgezeichnet. 
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(6) Der Begünstigte der Methode kann für die Menge der Erzeugnisse, die als Ursprungs-

erzeugnisse angesehen werden können, Ursprungsnachweise ausfertigen bzw. beantragen. 

Auf Verlangen der Zollbehörden legt der Begünstigte eine Erklärung über die Verwaltung 

dieser Mengen vor. 

(7) Die Zollbehörden überwachen die Verwendung der Bewilligung und können diese 

widerrufen, wenn der Begünstigte von der Bewilligung in unzulässiger Weise Gebrauch 

macht oder eine der übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls nicht erfüllt. 

(8) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 dieses Artikels bezeichnen die Ausdrücke 

„austauschbare Vormaterialien“ oder „austauschbare Erzeugnisse“ Vormaterialien oder 

Erzeugnisse der gleichen Art, der gleichen Handelsqualität und mit den gleichen 

technischen und physischen Eigenschaften, die für die Zwecke der Ursprungsbestimmung 

nicht voneinander unterschieden werden können. 

TITEL III 

TERRITORIALE AUFLAGEN 

Artikel 14 

Territorialitätsprinzip 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 6, 7 und 8 dieses Protokolls müssen die in Titel II dieses 

Protokolls genannten Anforderungen für den Erwerb der Ursprungseigenschaft ohne 

Unterbrechung in Ghana oder der Europäischen Union erfüllt werden. 
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(2) Ursprungswaren, die aus Ghana oder aus der Europäischen Union in ein Drittland 

ausgeführt und wiedereingeführt werden, gelten vorbehaltlich der Artikel 6, 7 und 8 dieses 

Protokolls als Waren ohne Ursprungseigenschaft, es sei denn, den Zollbehörden kann 

glaubhaft gemacht werden, 

a) dass die wieder eingeführten Waren dieselben wie die ausgeführten Waren sind und 

b) dass diese Waren während ihres Verbleibs in dem betreffenden Drittland oder 

während der Ausfuhr keine Behandlung erfahren haben, die über das zur Erhaltung 

ihres Zustands erforderliche Maß hinausgeht. 

(3) Der Erwerb der Ursprungseigenschaft nach Titel II dieses Protokolls wird durch Be- oder 

Verarbeitungen, die außerhalb der Europäischen Union oder Ghanas an aus der 

Europäischen Union oder Ghana ausgeführten und anschließend dorthin wiedereinge-

führten Vormaterialien vorgenommen werden, nicht beeinträchtigt sofern 

a) die Erzeugnisse in der Europäischen Union oder in Ghana vollständig gewonnen 

oder hergestellt worden sind oder dort vor ihrer Ausfuhr einer Be- oder Verarbeitung 

unterzogen worden sind, die über die Behandlungen im Sinne des Artikels 5 dieses 

Protokolls hinausgeht und 

b) den Zollbehörden glaubhaft gemacht werden kann, dass 

i) die Be- oder Verarbeitung außerhalb der Europäischen Union oder Ghanas im 

Rahmen des Verfahrens der passiven Veredelung oder eines ähnlichen 

Verfahrens vorgenommen wurde, 
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ii) die wieder eingeführten Waren durch Be- oder Verarbeitung der ausgeführten 

Vormaterialien hergestellt wurden und 

iii) alle außerhalb von Ghana oder der Europäischen Union entstandenen Kosten 

einschließlich des Wertes der dort verwendeten Vormaterialien 10 Prozent des 

Ab-Werk-Preises des Enderzeugnisses, für das die Ursprungseigenschaft 

beansprucht wird, nicht überschreiten. 

(4) Für die Waren, welche die Voraussetzungen des Absatzes 3 dieses Artikels erfüllen, wer-

den die gesamten außerhalb von Ghana oder der Europäischen Union entstandenen Kosten 

– einschließlich des Wertes der dort verwendeten Vormaterialien – wie Vormaterialien 

ohne Ursprungseigenschaft behandelt. Die Bestimmung der Ursprungseigenschaft der 

Ware erfolgt in diesem Fall nach den Regeln des Anhangs II dieses Protokolls, indem der 

Gesamtwert der innerhalb oder der außerhalb der Europäischen Union beziehungsweise 

Ghanas verarbeiteten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft kumuliert wird. 

(5) Die Absätze 3 und 4 dieses Artikels gelten nicht für die Erzeugnisse, die nur durch 

Anwendung der allgemeinen Toleranz nach Artikel 4 Absatz 4 dieses Protokolls als in 

ausreichendem Maße be- oder verarbeitet angesehen werden können. 

(6) Die Absätze 3 und 4 dieses Artikels gelten nicht für die Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 

des Harmonisierten Systems. 
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Artikel 15 

Nichtveränderung 

(1) Die zur Überführung in den freien Verkehr in einer Vertragspartei angemeldeten 

Ursprungserzeugnisse müssen dieselben sein wie die, welche aus der anderen Vertrags-

partei, als dessen Ursprungserzeugnisse sie gelten, ausgeführt wurden. Vor der 

Überführung in den freien Verkehr dürfen sie nicht verändert, in irgend einer Weise 

umgewandelt oder Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sein, die über das zur 

Erhaltung ihres Zustands erforderliche Maß hinausgehen; ausgenommen davon sind das 

Anbringen oder Beifügen von Marken, Etiketten, Siegeln oder von sonstiger 

Dokumentation, um die Einhaltung spezifischer inländischer Anforderungen der 

einführenden Vertragspartei zu gewährleisten. 

(2) Erzeugnisse können in einem Drittland gelagert werden, sofern sie in dem Drittland unter 

zollamtlicher Überwachung verbleiben. 

(3) Unbeschadet des Titels IV können Sendungen im Gebiet eines Drittlandes aufgeteilt wer-

den, wenn das durch den Ausführer selbst oder unter seiner Verantwortung geschieht und 

solange die Erzeugnisse in dem Drittland unter zollamtlicher Überwachung verbleiben. 

(4) Bestehen Zweifel, ob die Bedingungen der Absätze 1 bis 3 erfüllt sind, können die Zoll-

behörden den Einführer auffordern, die Erfüllung nachzuweisen, was in jeder Art 

geschehen kann, einschließlich durch Vorlage vertraglicher Frachtpapiere wie Konnosse-

mente oder faktischer oder konkreter Nachweise anhand der Kennung oder Nummerierung 

von Packstücken oder durch alle Nachweise im Zusammenhang mit den Erzeugnissen 

selbst. 
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Artikel 16 

Ausstellungen 

(1) Werden Ursprungserzeugnisse zu einer Ausstellung in ein nicht in den Artikeln 6, 7 und 8 

dieses Protokolls genanntes Land oder Gebiet versandt, mit dem die Kumulierung zulässig 

ist, und nach der Ausstellung zur Einfuhr in die Europäische Union oder nach Ghana 

verkauft, so erhalten sie bei der Einfuhr die Begünstigungen dieses Abkommens, sofern 

den Zollbehörden glaubhaft gemacht wird, dass 

a) ein Ausführer diese Erzeugnisse aus Ghana oder der Europäischen Union in das 

Ausstellungsland versandt und dort ausgestellt hat, 

b) dieser Ausführer die Erzeugnisse einem Empfänger in Ghana oder in der 

Europäischen Union verkauft oder überlassen hat, 

c) die Erzeugnisse während oder unmittelbar nach der Ausstellung in dem Zustand, in 

dem sie zur Ausstellung versandt worden waren, versandt worden sind und 

d) die Erzeugnisse ab dem Zeitpunkt, zu dem sie zur Ausstellung versandt wurden, 

nicht zu anderen Zwecken als zur Vorführung auf der Ausstellung verwendet worden 

sind. 
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(2) Nach Maßgabe des Titels IV dieses Protokolls ist ein Ursprungsnachweis auszustellen oder 

auszufertigen und den Zollbehörden des Einfuhrlands in der üblichen Weise vorzulegen. 

Darin sind Bezeichnung und Anschrift der Ausstellung anzugeben. Falls erforderlich, kann 

ein zusätzlicher Nachweis über die Umstände verlangt werden, unter denen die 

Erzeugnisse ausgestellt worden sind. 

(3) Absatz 1 gilt für alle Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und Handwerksmessen oder -

ausstellungen und ähnliche öffentliche Veranstaltungen für den Verkauf ausländischer 

Erzeugnisse, bei denen die Erzeugnisse unter zollamtlicher Überwachung bleiben; 

ausgenommen sind Veranstaltungen in Läden oder Geschäftslokalen zu privaten Zwecken. 

TITEL IV 

NACHWEIS DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT 

Artikel 17 

Allgemeines 

(1) Ursprungserzeugnisse der Europäischen Union erhalten bei der Einfuhr nach Ghana die 

Begünstigungen des Abkommens, sofern in den in Artikel 21 Absatz 1 genannten Fällen 

vom Ausführer eine Erklärung (im Folgenden „Ursprungserklärung“) auf einer Rechnung, 

einem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier abgegeben wird, in der die 

betreffenden Erzeugnisse so genau bezeichnet sind, dass die Feststellung der Nämlichkeit 

möglich ist; der Wortlaut der Ursprungserklärung findet sich in Anhang IV dieses 

Protokolls. 
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(2) Ursprungserzeugnisse Ghanas erhalten bei der Einfuhr in die Europäische Union die 

Begünstigungen des Abkommens, sofern 

a) eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 nach dem Muster in Anhang III dieses 

Protokolls vorgelegt wird oder 

b) in den in Artikel 21 Absatz 1 dieses Protokolls genannten Fällen vom Ausführer eine 

Erklärung (im Folgenden „Ursprungserklärung“) auf einer Rechnung, einem Liefer-

schein oder einem anderen Handelspapier abgegeben wird, in der die betreffenden 

Erzeugnisse so genau bezeichnet sind, dass die Feststellung der Nämlichkeit möglich 

ist; der Wortlaut der Ursprungserklärung findet sich in Anhang IV dieses Protokolls. 

(3) Unbeschadet des Artikels 42 Absatz 3 Buchstabe c sind die Bestimmungen des Absatzes 2 

Buchstabe a des vorliegenden Artikels nach dem Inkrafttreten dieses Protokolls drei Jahre 

lang durchsetzbar. Danach gelten nur die Bestimmungen des Absatzes 2 Buchstabe b des 

vorliegenden Artikels. 

(4) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels erhalten Ursprungserzeugnisse 

im Sinne dieses Protokolls in den in Artikel 26 genannten Fällen die Begünstigungen des 

Abkommens, ohne dass einer der in den Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Nachweise vorgelegt werden muss. 

(5) Für die Anwendung dieses Titels bemühen sich die Ausführer, eine sowohl in Ghana als 

auch in der Europäischen Union geläufige Sprache zu verwenden. 
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Artikel 18 

Verfahren für die Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

(1) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den Zollbehörden des Ausfuhrlandes 

auf schriftlichen Antragdes Ausführers oder dessen bevollmächtigten Vertreters unter der 

Verantwortung des Ausführers ausgestellt. 

(2) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter füllt zu diesem Zweck das Formblatt 

der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 und des Antrags nach dem Muster in Anhang III 

dieses Protokolls aus. Die Formblätter sind nach den Bestimmungen dieses Protokolls 

auszufüllen. Sind die Formblätter handschriftlich, so werden sie mit Tinte in Druckschrift 

ausgefüllt. Die Warenbezeichnung ist in dem dafür vorgesehenen Feld ohne Zeilen-

zwischenraum einzutragen. Ist das Feld nicht vollständig ausgefüllt, so ist unter der letzten 

Zeile der Warenbezeichnung ein waagerechter Strich zu ziehen und der nicht ausgefüllte 

Teil des Feldes durchzustreichen. 

(3) Der Ausführer, der die Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 beantragt, 

legt auf Verlangen der Zollbehörden des Ausfuhrlands, in dem die Warenverkehrs-

bescheinigung EUR.1 ausgestellt wird, jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum 

Nachweis der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der Erfüllung der 

übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls vor. 
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(4) Eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den Zollbehörden Ghanas ausgestellt, 

wenn die betreffenden Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse Ghanas oder eines der in den 

Artikeln 6, 7 und 8 dieses Protokolls genannten anderen Länder oder Gebiete angesehen 

werden können und die übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt sind. 

(5) Die ausstellenden Zollbehörden treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Ursprungs-

eigenschaft der Erzeugnisse und die Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses 

Protokolls zu überprüfen. Zu diesem Zweck sind sie berechtigt, die Vorlage von Beweis-

mitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung der Buchführung des Ausführers oder 

jede sonstige von ihnen für zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzuführen. Die aus-

stellenden Zollbehörden achten auch darauf, dass die in Absatz 2 dieses Artikels genannten 

Formblätter ordnungsgemäß ausgefüllt sind. Sie prüfen insbesondere, ob das Feld mit der 

Warenbezeichnung so ausgefüllt ist, dass jede Möglichkeit eines missbräuchlichen 

Zusatzes ausgeschlossen ist. 

(6) In Feld 11 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ist das Datum der Ausstellung 

anzugeben. 

(7) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den Zollbehörden ausgestellt und zur 

Verfügung des Ausführers gehalten, sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt oder 

sichergestellt ist. 
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Artikel 19 

Nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

(1) Ungeachtet des Artikels 18 Absatz 7 kann die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

ausnahmsweise nach der Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sie sich bezieht, ausgestellt 

werden, 

a) wenn sie infolge eines Irrtums, eines unverschuldeten Versehens oder besonderer 

Umstände bei der Ausfuhr nicht ausgestellt worden ist oder 

b) wenn den Zollbehörden glaubhaft gemacht wird, dass eine Warenverkehrs-

bescheinigung EUR.1 ausgestellt, aber bei der Einfuhr aus formalen Gründen nicht 

angenommen worden ist. 

(2) In Fällen nach Absatz 1 dieses Artikels gibt der Ausführer in seinem Antrag Ort und 

Datum der Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sich die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

bezieht, sowie die Gründe für den Antrag an. 

(3) Die Zollbehörden dürfen eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 nachträglich erst 

ausstellen, nachdem sie geprüft haben, ob die Angaben im Antrag des Ausführers mit den 

entsprechenden Unterlagen übereinstimmen. 

(4) Die nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ist mit dem folgenden 

Vermerk zu versehen: 

„ISSUED RETROSPECTIVELY“. 
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(5) Der in Absatz 4 dieses Artikels genannte Vermerk ist in das Feld „Bemerkungen“ der 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 einzutragen. 

Artikel 20 

Ausstellung eines Duplikats der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

(1) Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 kann 

der Ausführer bei den Zollbehörden, die die Bescheinigung ausgestellt haben, ein Duplikat 

beantragen, das anhand der Ausfuhrpapiere in ihrem Besitz ausgefertigt wird. 

(2) Dieses Duplikat ist mit dem folgenden Vermerk zu versehen: 

„DUPLICATE“. 

(3) Der in Absatz 2 genannte Vermerk ist in das Feld „Bemerkungen“ des Duplikats der 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 einzutragen. 

(4) Das Duplikat trägt das Datum des Originals und gilt mit Wirkung von diesem Tag. 
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Artikel 21 

Voraussetzungen für die Ausfertigung einer Ursprungserklärung 

(1) Eine Ursprungserklärung kann ausgefertigt werden 

a) gemäß Artikel 17 Absatz 1 dieses Protokolls von einem registrierten Ausführer 

gemäß den Rechtsvorschriften der Europäischen Union; 

b) in den in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b genannten Fällen, 

(i) bis zu drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Protokolls von einem Ausführer 

gemäß Artikel 22; 

(ii) drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Protokolls durch einen registrierten 

Ausführer gemäß den Rechtsvorschriften Ghanas; 

c) von jedem Ausführer für Sendungen von einem oder mehreren Packstücken, die 

Ursprungserzeugnisse enthalten, deren Wert 6 000 EUR je Sendung nicht 

überschreitet. 

(2) Eine Ursprungserklärung kann ausgefertigt werden, wenn die Erzeugnisse als 

Ursprungserzeugnisse Ghanas, der Europäischen Union oder eines der in den Artikeln 6, 7 

oder 8 dieses Protokolls genannten anderen Länder angesehen werden können und die 

übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt sind. 
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(3) Der Ausführer, der eine Ursprungserklärung ausfertigt, legt auf Verlangen der 

Zollbehörden des Ausfuhrlands jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis 

der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der Erfüllung der übrigen 

Voraussetzungen dieses Protokolls vor. 

(4) Die Ursprungserklärung wird vom Ausführer maschinenschriftlich oder mechanografisch 

auf der Rechnung, dem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier mit dem Wortlaut 

und in einer der Sprachfassungen des Anhangs IV dieses Protokolls nach Maßgabe der 

Rechtsvorschriften des Ausfuhrlandes ausgefertigt. Wird die Erklärung handschriftlich 

erstellt, so erfolgt das mit Tinte in Druckschrift. 

(5) Die Ursprungserklärung wird vom Ausführer eigenhändig unterzeichnet. Ursprungs-

erklärungen werden jedoch nicht von einem registrierten Ausführer im Sinne des 

Absatzes 1 oder einem ermächtigten Ausführer im Sinne des Artikels 22 dieses Protokolls 

unterzeichnet, wenn der ermächtigte Ausführer sich gegenüber den Zollbehörden des 

Ausfuhrlands schriftlich verpflichtet, die volle Verantwortung für jede Ursprungserklärung 

zu übernehmen, die ihn so identifiziert, als ob er sie eigenhändig unterzeichnet hätte. 

(6) Die Ursprungserklärung kann vom Ausführer bei der Ausfuhr der Erzeugnisse oder nach 

deren Ausfuhr ausgefertigt werden, vorausgesetzt, dass sie im Einfuhrland spätestens zwei 

(2) Jahre nach der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse vorgelegt wird. 
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Artikel 22 

Ermächtigter Ausführer 

(1) Die Zollbehörden des Ausfuhrlandes können einen Ausführer, der häufig unter die 

Bestimmungen des Abkommens über die handelspolitische Zusammenarbeit fallende 

Erzeugnisse ausführt, dazu ermächtigen, ohne Rücksicht auf den Wert dieser Erzeugnisse 

Ursprungserklärungen auszufertigen. Ein Ausführer, der eine solche Bewilligung 

beantragt, muss jede von den Zollbehörden für erforderlich gehaltene Gewähr für die 

Kontrolle der Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und der Erfüllung der übrigen 

Voraussetzungen dieses Protokolls bieten. 

(2) Die Zollbehörden können die Bewilligung des Status eines ermächtigten Ausführers von 

allen ihnen zweckdienlich erscheinenden Voraussetzungen abhängig machen. 

(3) Die Zollbehörden erteilen dem ermächtigten Ausführer eine Zollbewilligungsnummer, die 

in der Ursprungserklärung anzugeben ist. 

(4) Die Zollbehörden überwachen die Verwendung der Bewilligung durch den ermächtigten 

Ausführer. 

(5) Die Zollbehörden können die Bewilligung jederzeit widerrufen. Sie widerrufen sie, wenn 

der ermächtigte Ausführer die in Absatz 1 genannte Gewähr nicht mehr bietet, die in 

Absatz 2 dieses Artikels genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt oder von der 

Bewilligung in unzulässiger Weise Gebrauch macht. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=5300&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12184/19;Nr:12184;Year:19&comp=12184%7C2019%7C


 

 

12184/19    CAS/mhz 49 

 RELEX.1.B  DE 
 

Artikel 23 

Geltungsdauer der Ursprungsnachweise 

(1) Ein Ursprungsnachweis bleibt zehn (10) Monate nach dem Datum der Ausstellung im 

Ausfuhrland gültig und ist innerhalb dieser Frist den Zollbehörden des Einfuhrlandes 

vorzulegen. 

(2) Ursprungsnachweise, die den Zollbehörden des Einfuhrlands nach Ablauf der in Absatz 1 

genannten Vorlagefrist vorgelegt werden, können zur Gewährung der Präferenzbehandlung 

angenommen werden, wenn die Nichtvorlage dieser Dokumente innerhalb der gesetzten 

Frist auf außergewöhnlichen Umständen beruht. 

(3) In anderen Fällen verspäteter Vorlage können die Zollbehörden des Einfuhrlands die 

Ursprungsnachweise annehmen, wenn ihnen die Erzeugnisse vor Ablauf der Vorlagefrist 

gestellt worden sind. 

Artikel 24 

Vorlage des Ursprungsnachweises 

Die Ursprungsnachweise sind den Zollbehörden des Einfuhrlandes nach den dort geltenden 

Verfahrensvorschriften vorzulegen. Diese Behörden können eine Übersetzung des Ursprungs-

nachweises verlangen. Sie können außerdem verlangen, dass der Einfuhrzollanmeldung eine 

Erklärung des Einführers beigefügt wird, aus der hervorgeht, dass die Erzeugnisse die 

Voraussetzungen für die Anwendung des Abkommens erfüllen. 
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Artikel 25 

Einfuhr in Teilsendungen 

Werden zerlegte oder noch nicht zusammengesetzte Erzeugnisse im Sinne der Allgemeinen 

Vorschrift 2a für die Auslegung des Harmonisierten Systems, die unter die Abschnitte XVI und 

XVII oder der Positionen 73.08 und 94.06 des Harmonisierten Systems fallen, auf Antrag des 

Einführers und unter den von den Zollbehörden des Einfuhrlands festgelegten Voraussetzungen in 

Teilsendungen eingeführt, so ist den Zollbehörden bei der Einfuhr der ersten Teilsendung ein 

einziger Ursprungsnachweis vorzulegen. 

Artikel 26 

Ausnahmen vom Ursprungsnachweis 

(1) Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an Privatpersonen versandt werden 

oder die sich im persönlichen Gepäck von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage eines 

förmlichen Ursprungsnachweises als Ursprungserzeugnisse angesehen, sofern es sich um 

Einfuhren nichtkommerzieller Art handelt und erklärt wird, dass die Voraussetzungen 

dieses Protokolls erfüllt sind, und wenn an der Richtigkeit dieser Erklärung kein Zweifel 

besteht. Bei Postversand kann diese Erklärung auf der Zollinhaltserklärung CN22/CN23 

oder einem diesem Schriftstück beigefügten Blatt abgegeben werden. 

(2) Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die gelegentlich erfolgen und 

ausschließlich aus Erzeugnissen zum persönlichen Ge- oder Verbrauch der Empfänger 

oder Reisenden oder in deren Haushalt bestehen, wenn es aufgrund der Beschaffenheit und 

der Menge dieser Erzeugnisse offensichtlich ist, dass ihre Einfuhr nicht aus kommerziellen 

Gründen erfolgt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=5300&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12184/19;Nr:12184;Year:19&comp=12184%7C2019%7C


 

 

12184/19    CAS/mhz 51 

 RELEX.1.B  DE 
 

3 Außerdem darf der Gesamtwert der Erzeugnisse bei Kleinsendungen 500 EUR und bei den 

im persönlichen Gepäck von Reisenden enthaltenen Erzeugnissen 1 200 EUR nicht 

überschreiten. 

Artikel 27 

Informationsverfahren für Kumulierungszwecke 

(1) Bei Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 dieses Protokolls wird der Nachweis der 

Ursprungseigenschaft im Sinne dieses Protokolls für die Vormaterialien aus Ghana, der 

Europäischen Union, einem anderen AKP-Staat, der ein WPA zumindest vorläufig 

anwendet, oder einem ÜLG durch eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1, eine 

Ursprungserklärung oder eine Lieferantenerklärung nach dem Muster in Anhang V-A 

dieses Protokolls erbracht, die vom Ausführer in Ghana oder der Europäischen Union, je 

nachdem, woher die Vormaterialien kommen, abgegeben wird. 

(2) Bei Anwendung des Artikels 7 Absatz 2 dieses Protokolls wird der Nachweis der Be- oder 

Verarbeitung in Ghana, in der Europäischen Union, in einem anderen AKP-Staat, der ein 

WPA zumindest vorläufig anwendet, oder in einem ÜLG durch eine Lieferantenerklärung 

nach dem Muster in Anhang V-B dieses Protokolls erbracht, die vom Ausführer in Ghana 

oder der Europäischen Union, je nach Herkunftsland der Vormaterialien, abgegeben wird. 
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(3) Bei Anwendung des Artikels 8 Absatz 1 dieses Protokolls werden die einschlägigen 

Dokumente zum Nachweis für die Ursprungseigenschaft nach den Regeln festgelegt, die 

für APS-Länder gelten1. 

(4) Bei Anwendung des Artikels 8 Absatz 2 dieses Protokolls werden die einschlägigen 

Dokumente zum Nachweis für die Ursprungseigenschaft nach den Regeln festgelegt, die in 

den einschlägigen Regelungen oder Übereinkommen festgesetzt wurden. 

(5) Für jede Warensendung fertigt der Lieferant auf der Warenrechnung für diese Sendung, in 

einem Anhang dieser Rechnung oder auf einem Lieferschein oder einem anderen Handels-

papier für diese Sendung, in dem die Vormaterialien so genau bezeichnet sind, dass die 

Feststellung der Nämlichkeit möglich ist, eine gesonderte Lieferantenerklärung aus. 

(6) Die Lieferantenerklärung kann auf einem vorgedruckten Formblatt ausgefertigt werden. 

(7) Die Lieferantenerklärung wird vom Lieferant eigenhändig unterzeichnet. Werden die 

Rechnung und die Lieferantenerklärung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung 

erstellt, so braucht die Lieferantenerklärung nicht eigenhändig unterzeichnet zu werden, 

sofern den Zollbehörden in dem Staat, in dem die Lieferantenerklärung ausgefertigt wird, 

die Identität des zuständigen Mitarbeiters des Lieferunternehmens glaubhaft gemacht wird. 

Die genannten Zollbehörden können Bedingungen für die Anwendung dieses Absatzes 

festlegen. 

                                                 
1 Siehe Delegierte Verordnung (EU) 2015/2466 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
mit Einzelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union (ABl. L 343 
vom 29.12.2015, S. 1) und Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission 
vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung 
des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558). 
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(8) Die Lieferantenerklärung ist der Zollbehörde des Ausfuhrlandes vorzulegen, bei der die 

Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 beantragt wird. 

(9) Der die Erklärung ausfertigende Lieferant legt auf Verlangen der Zollbehörden des Landes, 

in dem die Erklärung ausgefertigt wird, jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum 

Nachweis der Richtigkeit der Angaben in der Erklärung vor. 

(10) Lieferantenerklärungen und Auskunftsblätter, die vor dem Inkrafttreten dieses Protokolls 

nach Maßgabe des Artikels 26 des Protokolls 1 zum Cotonou-Abkommen abgegeben bzw. 

ausgestellt wurden, behalten ihre Gültigkeit. 

Artikel 28 

Belege 

Zum Nachweis dafür, dass Erzeugnisse, für die eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder eine 

Ursprungserklärung vorliegt, tatsächlich als Ursprungserzeugnisse Ghanas, der Europäischen Union 

oder eines der in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses Protokolls genannten anderen Länder oder Gebiete 

angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt sind, können 

folgende Unterlagen im Sinne des Artikels 18 Absatz 3 und des Artikels 21 Absatz 3 dieses 

Protokolls verwendet werden: 

a) unmittelbarer Nachweis der vom Ausführer oder Lieferanten angewendeten Verfahren zur 

Gewinnung oder Herstellung der betreffenden Waren, z. B. aufgrund seiner 

Rechnungslegung oder seiner internen Buchführung; 
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b) Belege über die Ursprungseigenschaft der verwendeten Vormaterialien, die in Ghana, der 

Europäischen Union oder einem der in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses Protokolls genannten 

anderen Länder oder Gebiete ausgestellt oder ausgefertigt worden sind, sofern sie nach den 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften verwendet werden; 

c) Belege über die in Ghana, in der Europäischen Union oder in einem der in den Artikeln 6, 

7 und 8 dieses Protokolls genannten anderen Länder oder Gebiete an den Vormaterialien 

vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen, die in Ghana, in der Europäischen Union oder 

in einem der in den Artikeln 6, 7 und 8 genannten anderen Länder oder Gebiete ausgestellt 

oder ausgefertigt worden sind, wo sie nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 

verwendet werden; 

d) Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 oder Ursprungserklärungen zum Nachweis für die 

Ursprungseigenschaft der verwendeten Vormaterialien, die in Ghana, in der Europäischen 

Union oder in einem der in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses Protokolls genannten anderen 

Länder oder Gebiete nach Maßgabe dieses Protokolls ausgestellt oder ausgefertigt worden 

sind. 

Artikel 29 

Aufbewahrung von Ursprungsnachweisen und Belegen 

(1) Ein Ausführer, der die Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 beantragt, 

bewahrt die in Artikel 18 Absatz 3 genannten Unterlagen mindestens drei (3) Jahre lang 

auf. 

(2) Ein Ausführer, der eine Ursprungserklärung ausfertigt, bewahrt eine Abschrift dieser 

Ursprungserklärung sowie die in Artikel 21 Absatz 3 genannten Unterlagen mindestens 

drei (3) Jahre lang auf. 
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(3) Ein Lieferant, der eine Lieferantenerklärung ausfertigt, bewahrt Abschriften dieser 

Erklärung und der Rechnung, der Lieferscheine oder anderer Handelspapiere, denen diese 

Erklärung beiliegt, sowie die in Artikel 27 Absatz 9 genannten Unterlagen mindestens drei 

(3) Jahre lang auf. 

(4) Die Zollbehörden des Ausfuhrlandes, die eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

ausstellen, bewahren das in Artikel 18 Absatz 2 genannte Antragsformblatt mindestens drei 

(3) Jahre lang auf. 

(5) Die Zollbehörden des Einfuhrlands bewahren die ihnen vorgelegten Warenverkehrs-

bescheinigungen EUR.1 und die Ursprungserklärungen mindestens drei (3) Jahre lang auf. 

Artikel 30 

Abweichungen und Formfehler 

(1) Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in den Ursprungsnachweisen 

und den Angaben in den Unterlagen, die der Zollstelle zur Erfüllung der Einfuhrförmlich-

keiten für die Erzeugnisse vorgelegt werden, ist der Ursprungsnachweis nicht allein 

dadurch ungültig, sofern ordnungsgemäß nachgewiesen wird, dass dieses Papier sich auf 

die gestellten Erzeugnisse bezieht. 

(2) Eindeutige Formfehler wie Tippfehler in einem Ursprungsnachweis sollten nicht zur 

Ablehnung dieses Nachweises führen, wenn diese Fehler keinen Zweifel an der Richtigkeit 

der Angaben in dem Papier entstehen lassen. 
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Artikel 31 

In Euro ausgedrückte Beträge 

(1) Für die Zwecke des Artikels 21 Absatz 1 Buchstabe c und des Artikels 26 Absatz 3 dieses 

Protokolls werden in den Fällen, in denen die Erzeugnisse in einer anderen Währung als 

Euro in Rechnung gestellt werden, die Beträge in den Landeswährungen von Ghana, der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses 

Protokolls genannten anderen Länder oder Gebiete, die den in Euro ausgedrückten 

Beträgen entsprechen, von den betreffenden Ländern jährlich festgelegt. 

(2) Für die Begünstigungen des Artikels 21 Absatz 1 Buchstabe c und des Artikels 26 

Absatz 3 dieses Protokolls ist der von dem betreffenden Land festgelegte Betrag in der 

Währung maßgebend, in der die Rechnung ausgestellt ist. 

(3) Für die Umrechnung der in Euro ausgedrückten Beträge in die Landeswährungen gilt der 

Euro-Kurs der jeweiligen Landeswährung am ersten Arbeitstag des Monats Oktober eines 

jeden Jahres. Die Beträge werden der Europäischen Kommission bis zum 15. Oktober 

mitgeteilt; sie gelten ab dem 1. Januar des folgenden Jahres. Die Europäische Kommission 

teilt die Beträge den betreffenden Ländern mit. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=5300&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12184/19;Nr:12184;Year:19&comp=12184%7C2019%7C


 

 

12184/19    CAS/mhz 57 

 RELEX.1.B  DE 
 

(4) Ein Land kann den Betrag, der sich aus der Umrechnung eines in Euro ausgedrückten 

Betrages in seine Landeswährung ergibt, auf- oder abrunden. Der gerundete Betrag darf 

um höchstens 5 Prozent vom Ergebnis der Umrechnung abweichen. Ein Land kann den 

Betrag in seiner Landeswährung, der dem in Euro ausgedrückten Betrag entspricht, 

unverändert beibehalten, sofern sich der Gegenwert in Landeswährung vor dem Runden 

durch die Umrechnung dieses Betrages zum Zeitpunkt der in Absatz 3 dieses Artikels 

vorgesehenen jährlichen Anpassung um weniger als 15 Prozent erhöht. Der Gegenwert in 

der Landeswährung kann unverändert beibehalten werden, sofern die Umrechnung zu einer 

Verringerung dieses Gegenwerts führen würde. 

(5) Die in Euro ausgedrückten Beträge werden auf Antrag der Europäischen Union oder 

Ghanas vom Ausschuss überprüft. Dabei prüft der Ausschuss, ob es erstrebenswert ist, die 

Auswirkungen dieser Beschränkungen in realen Werten zu erhalten. Zu diesem Zweck 

kann er beschließen, die in Euro ausgedrückten Beträge zu ändern. 
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TITEL V 

VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT 

Artikel 32 

Verwaltungstechnische Voraussetzungen  

für die Begünstigung von Erzeugnissen nach diesem Abkommen 

Ursprungserzeugnisse Ghanas oder der Europäischen Union im Sinne dieses Protokolls erhalten die 

Begünstigung des Abkommens zum Zeitpunkt der Zolleinfuhrerklärung nur, wenn sie frühestens an 

dem Tag ausgeführt wurden, an dem das Ausfuhrland die Bestimmungen der Artikel 33, 34 und 44 

dieses Protokolls erfüllt. 

Die Vertragsparteien notifizieren den Zollbehörden die Angaben nach Artikel 33 dieses Protokolls. 

Artikel 33 

Notifikation der Zollbehörden 

(1) Ghana und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union übermitteln einander über die 

Europäische Kommission die Anschriften der Zollbehörden, die für die Ausstellung und 

Prüfung der Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1, der Ursprungserklärungen und der 

Lieferantenerklärungen zuständig sind, sowie die Musterabdrücke der Stempel, die ihre 

Zollstellen bei der Ausstellung dieser Bescheinigungen verwenden. 
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Die Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 sowie die Ursprungserklärungen oder 

Lieferantenerklärungen werden zur Gewährung der Präferenzbehandlung ab dem Tag 

angenommen, an dem diese Informationen bei der Europäischen Kommission eingehen. 

(2) Ghana und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterrichten einander unverzüglich 

über jede Änderung der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Angaben. 

(3) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Behörden handeln unter der Aufsicht der 

Regierung des betreffenden Landes. Die für die Kontrolle und Überprüfung zuständigen 

Stellen müssen Teil der Behörden des betreffenden Landes sein. 

Artikel 34 

Weitere Methoden der Verwaltungszusammenarbeit 

(1) Um die ordnungsgemäße Anwendung dieses Protokolls zu gewährleisten, prüfen die 

Europäische Union, Ghana und die in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses Protokolls genannten 

anderen Länder über ihre Zollverwaltungen die Echtheit der Warenverkehrs-

bescheinigungen EUR.1, der Ursprungserklärungen oder der Lieferantenerklärungen sowie 

der Richtigkeit der in diesen Nachweisen enthaltenen Angaben. Darüber hinaus wird von 

Ghana und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

a) jede erforderliche Zusammenarbeit ihrer Verwaltungen im Falle eines Ersuchens um 

Überwachung der ordnungsgemäßen Verwaltung und Kontrolle des Protokolls in 

dem betroffenen Staat, einschließlich Besichtigungen vor Ort, geleistet, 
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b) nach Artikel 35 dieses Protokolls die Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und die 

Einhaltung der anderen in diesem Protokoll vorgesehenen Anforderungen geprüft. 

(2) Die konsultierten Behörden erteilen alle zweckdienlichen Auskünfte über die 

Bedingungen, unter denen das Erzeugnis hergestellt worden ist, und geben dabei 

insbesondere die Umstände an, unter denen die Ursprungsregeln in Ghana, in der 

Europäischen Union und in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses Protokolls genannten anderen 

Ländern beachtet wurden. 

Artikel 35 

Prüfung der Ursprungsnachweise 

(1) Eine nachträgliche Prüfung der Ursprungsnachweise erfolgt auf der Grundlage einer 

Risikoanalyse und stichprobenweise oder immer dann, wenn die Zollbehörden des 

Einfuhrlandes begründete Zweifel an der Echtheit der Papiere, der Ursprungseigenschaft 

der betreffenden Erzeugnisse oder der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses 

Protokolls haben. 

(2) Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 1 dieses Artikels senden die Zollbehörden 

des Einfuhrlands die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 und die Rechnung, sofern sie 

vorgelegt worden ist, die Ursprungserklärung oder eine Abschrift dieser Dokumente an die 

Zollbehörden des Ausfuhrlands zurück, gegebenenfalls unter Angabe der sachlichen oder 

formalen Gründe für das Ersuchen um Nachprüfung. Zur Begründung des Ersuchens um 

Nachprüfung übermitteln sie alle Unterlagen und teilen alle bekannten Umstände mit, die 

auf die Unrichtigkeit der Angaben in dem Ursprungsnachweis schließen lassen. 
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(3) Die Prüfung wird von den Zollbehörden des Ausfuhrlandes durchgeführt. Sie sind 

berechtigt, zu diesem Zweck die Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von 

Überprüfung der Buchführung des Ausführers oder jede sonstige für zweckdienlich 

erachtete Kontrolle durchzuführen. 

(4) Beschließen die Zollbehörden des Einfuhrlandes, bis zum Eingang des Ergebnisses der 

Nachprüfung die Präferenzbehandlung für die betreffenden Erzeugnisse auszusetzen, so 

bieten sie dem Einführer vorbehaltlich der für notwendig erachteten Sicherungsmaß-

nahmen an, die Erzeugnisse freizugeben. 

(5) Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden, die um die Prüfung ersucht haben, so 

bald wie möglich mitzuteilen. Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen 

lassen, ob die Nachweise echt sind und ob die Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse 

Ghanas, der Europäischen Union oder eines der in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses 

Protokolls genannten anderen Länder angesehen werden können und die übrigen 

Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt sind. 

(6) Ist bei begründeten Zweifeln nach Ablauf von zehn Monaten nach dem Datum des 

Ersuchens um Nachprüfung noch keine Antwort erfolgt oder enthält die Antwort keine 

ausreichenden Angaben, um über die Echtheit des betreffenden Papiers oder den 

tatsächlichen Ursprung der Erzeugnisse entscheiden zu können, so lehnen die ersuchenden 

Zollbehörden die Gewährung der Präferenzbehandlung ab, es sei denn, dass 

außergewöhnliche Umstände vorliegen. 

(7) Bei den gemeinsamen Untersuchungen der Ursprungsnachweise nehmen die Vertrags-

parteien Bezug auf Artikel 7 des Protokolls über gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich. 
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Artikel 36 

Prüfung der Lieferantenerklärung 

(1) Eine Prüfung der Lieferantenerklärung erfolgt auf der Grundlage einer Risikoanalyse und 

stichprobenweise oder immer dann, wenn die Zollbehörden des Landes, in dem die 

Erklärung bei der Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder bei der 

Ausfertigung einer Ursprungserklärung berücksichtigt worden ist, begründete Zweifel an 

der Echtheit des Schriftstücks oder der Richtigkeit der Angaben in dem Schriftstück haben. 

(2) Die Zollbehörden, denen die Lieferantenerklärung vorgelegt wird, können die 

Zollbehörden des Staates, in dem die Erklärung abgegeben worden ist, ersuchen, ein 

Auskunftsblatt nach dem Muster in Anhang VI dieses Protokolls auszustellen. Alternativ 

können die bescheinigenden Behörden, denen die Lieferantenerklärung vorgelegt wird, 

vom Ausführer die Vorlage eines Auskunftsblattes verlangen, das von den Zollbehörden 

des Staates ausgestellt wurde, in dem die Erklärung abgegeben worden ist. 

Eine Abschrift des Auskunftsblattes wird von der Zollstelle, die das Auskunftsblatt 

ausgestellt hat, mindestens drei (3) Jahre lang aufbewahrt. 

(3) Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden, die um die Prüfung ersucht haben, so 

bald wie möglich mitzuteilen. Das Ergebnis muss eindeutig zeigen, ob die Angaben in der 

Lieferantenerklärung richtig sind, und muss ihnen die Feststellung ermöglichen, ob und 

inwieweit die Lieferantenerklärung bei der Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung 

EUR.1 oder bei der Ausfertigung einer Ursprungserklärung berücksichtigt werden kann. 
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(4) Die Prüfung wird von den Zollbehörden des Landes durchgeführt, in dem die Lieferanten-

erklärung ausgefertigt wurde. Zu diesem Zweck sind sie berechtigt, die Vorlage von 

Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung der Buchführung des 

Lieferanten oder jede Art von Kontrolle durchzuführen, die sie zur Prüfung der Richtigkeit 

der Lieferantenerklärung für zweckdienlich erachten. 

(5) Eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder eine Ursprungserklärung, die auf der 

Grundlage einer sachlich falschen Lieferantenerklärung ausgestellt oder ausgefertigt 

wurden, sind wird als ungültig erachtet. 

Artikel 37 

Streitbeilegung 

(1) Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Prüfungen nach den Artikeln 36 und 37 dieses 

Protokolls, die zwischen den Zollbehörden, die um eine Prüfung ersuchen, und den für 

diese Prüfung zuständigen Zollbehörden entstehen, oder Fragen nach der Auslegung dieses 

Protokolls sind dem Ausschuss vorzulegen. 

(2) In allen Fällen erfolgt die Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Einführer und den 

Zollbehörden des Einfuhrlandes nach den Rechtsvorschriften des genannten Landes. 
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Artikel 38 

Sanktionen 

Sanktionen werden gegen denjenigen angewandt, der ein Schriftstück mit sachlich falschen 

Angaben anfertigt oder anfertigen lässt, um die Präferenzbehandlung für ein Erzeugnis zu erlangen. 

Artikel 39 

Ausnahmeregelungen 

(1) Ausnahmeregelungen zu diesem Protokoll können vom Ausschuss getroffen werden, wenn 

die Entwicklung bestehender oder die Entstehung neuer Wirtschaftszweige in Ghana es 

rechtfertigt. Hierzu übermittelt Ghana der Europäischen Union vor oder zu dem Zeitpunkt, 

zu dem Ghana den genannten Ausschuss mit der Frage befasst, einen mit Gründen 

versehenen Antrag auf Ausnahmeregelung nach Absatz 2 dieses Artikels. Die Europäische 

Union befürwortet alle Anträge Ghanas, die im Sinne dieses Artikels hinreichend 

begründet sind und nicht zu einer schweren Schädigung eines bestehenden Wirtschafts-

zweiges der Europäischen Union führen können. 

(2) Um dem Ausschuss die Prüfung des Antrags auf Ausnahmeregelung zu erleichtern, 

übermittelt Ghana bei Antragsstellung zur Begründung seines Antrags auf dem Formblatt 

in Anhang VII dieses Protokolls so vollständig wie möglich insbesondere folgende 

Angaben: 

a) Beschreibung des Enderzeugnisses, 
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b) Art und Menge der Vormaterialien mit Ursprung in einem Drittland, 

c) Art und Menge der Vormaterialien mit Ursprung in Ghana oder den in Artikel 7 

dieses Protokolls genannten Ländern oder Gebieten, oder der dort be- oder 

verarbeiteten Vormaterialien, 

d) Herstellungsverfahren, 

e) Wertzuwachs, 

f) Zahl der Beschäftigten des betreffenden Unternehmens, 

g) voraussichtliches Volumen der Ausfuhren in die Europäische Union, 

h) andere mögliche Bezugsquellen für die Rohstoffe, 

i) Gründe für die beantragte Geltungsdauer unter Berücksichtigung der Anstrengungen 

zur Erschließung neuer Bezugsquellen, 

j) sonstige Bemerkungen. 

Das Gleiche gilt für Anträge auf Verlängerung. 

Der Ausschuss kann das Formblatt ändern. 

(3) Bei der Prüfung des Antrags werden insbesondere berücksichtigt: 

a) der Entwicklungsstand oder die geografische Lage Ghanas, 
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b) Fälle, in denen die Anwendung der geltenden Ursprungsregeln die Fähigkeit eines in 

Ghana bestehenden Wirtschaftszweiges, seine Ausfuhren in die Europäische Union 

fortzusetzen, erheblich beeinträchtigen würde, und insbesondere Fälle, in denen ihre 

Anwendung die Einstellung seiner Tätigkeit zur Folge haben könnte, 

c) besondere Fälle, in denen eindeutig nachgewiesen werden kann, dass beträchtliche 

Investitionen in einen Wirtschaftszweig wegen der Ursprungsregeln unterbleiben 

könnten, in denen aber eine Ausnahmeregelung die Durchführung eines Investitions-

programms begünstigen und die schrittweise Erfüllung dieser Bedingungen 

ermöglichen würde. 

(4) In jedem Fall ist zu prüfen, ob das Problem nicht mit Hilfe der Bestimmungen über die 

Ursprungskumulierung gelöst werden kann. 

(5) Bei der Prüfung des Antrags ist im Einzelfall insbesondere die Möglichkeit zu berück-

sichtigen, Erzeugnissen die Ursprungseigenschaft zu verleihen, bei deren Herstellung 

Vormaterialien mit Ursprung in benachbarten Entwicklungsländern, in Ländern, die zu den 

am wenigsten entwickelten Ländern zählen, oder in Entwicklungsländern, zu denen Ghana 

besondere Beziehungen unterhält, verwendet worden sind, sofern eine Zusammenarbeit der 

Verwaltungen möglich ist. 

(6) Der Ausschuss trifft die erforderlichen Maßnahmen, damit so bald wie möglich, spätestens 

jedoch fünfundsiebzig (75) Arbeitstage nach Eingang des Antrags bei dem von der 

Europäischen Union gestellten Mitvorsitzenden des Ausschusses ein Beschluss gefasst 

wird. Teilt die Europäische Union Ghana nicht innerhalb dieser Frist ihren Standpunkt zu 

dem Antrag mit, so gilt der Antrag als angenommen. 
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(7) a) Die Geltungsdauer der Ausnahmeregelung wird vom Ausschuss festgesetzt; in der 

Regel beträgt sie fünf (5) Jahre. 

b) In dem Beschluss über die Ausnahmeregelung kann eine Verlängerung ohne 

erneuten Beschluss des Ausschusses vorgesehen werden, sofern Ghana drei (3) 

Monate vor Ende der Geltungsdauer den Nachweis erbringt, dass es die Bedingungen 

dieses Protokolls, von denen die Ausnahme gewährt wurde, noch nicht erfüllen kann. 

Werden Einwände gegen die Verlängerung erhoben, so prüft der Ausschuss diese so 

bald wie möglich und entscheidet, ob die Ausnahmeregelung verlängert wird. Der 

Ausschuss beschließt nach dem Verfahren des Absatzes 6. Es sind alle erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass die Anwendung der Ausnahme-

regelung unterbrochen wird. 

c) Während der in den Buchstaben a und b genannten Zeiträume kann der Ausschuss 

die Voraussetzungen für die Anwendung der Ausnahmeregelung überprüfen, wenn 

sich herausstellt, dass sich die für den Beschluss über die Ausnahmeregelung 

maßgeblichen Umstände wesentlich geändert haben. Nach dieser Überprüfung kann 

der Ausschuss beschließen, den Geltungsbereich der Ausnahmeregelung oder jede 

andere ursprünglich aufgestellte Anforderung zu ändern. 

(8) Ungeachtet der Absätze 1 bis 7 dieses Artikels wird eine Ausnahmeregelung für Thunfisch 

in Dosen und „Loins“ genannte Thunfischfilets der HS-Position 16.04 nur im ersten Jahr 

nach Inkrafttretens des Protokolls im Rahmen eines nicht erneuerbaren jährlichen 

Kontingents von 1 000 Tonnen für Dosen und von 200 Tonnen für Loins gewährt. 
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TITEL VI 

CEUTA UND MELILLA 

Artikel 40 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Protokolls schließt der Begriff „Europäische Union“ Ceuta und Melilla 

nicht ein. 

(2) Ursprungserzeugnisse Ghanas erhalten bei ihrer Einfuhr nach Ceuta und Melilla in jeder 

Hinsicht die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die nach Maßgabe des Protokolls Nr. 2 

zur Akte über den Beitritt des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik zu 

den Europäischen Gemeinschaften für Erzeugnisse mit Ursprung im Zollgebiet der 

Europäischen Union gewährt wird. Ghana gewährt bei der Einfuhr von unter dieses 

Abkommen fallenden Erzeugnissen mit Ursprung in Ceuta und Melilla die gleiche 

Zollbehandlung wie diejenige, die für aus der Union eingeführte Ursprungserzeugnisse der 

Europäischen Union gewährt wird. 

(3) Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 2 dieses Artikels auf Ursprungserzeugnisse 

Ceutas und Melillas gilt dieses Protokoll vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen des 

Artikels 41 sinngemäß. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=5300&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12184/19;Nr:12184;Year:19&comp=12184%7C2019%7C


 

 

12184/19    CAS/mhz 69 

 RELEX.1.B  DE 
 

Artikel 41 

Besondere Bedingungen 

(1) Sofern Artikel 15 dieses Protokolls eingehalten wird, gelten 

1. als Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas: 

a) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla vollständig gewonnen oder hergestellt 

worden sind; 

b) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla unter Verwendung von anderen als den 

in Buchstabe a genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt, 

i) diese Erzeugnisse sind im Sinne des Artikels 4 dieses Protokolls in 

ausreichendem Masse be- oder verarbeitet worden; oder 

ii) diese Erzeugnisse sind Ursprungserzeugnisse Ghanas oder der 

Europäischen Union und sie wurden Be- oder Verarbeitungen 

unterzogen, die über die in Artikel 5 dieses Protokolls genannten 

Behandlungen hinausgehen; 

2. als Ursprungserzeugnisse Ghanas: 

a) Erzeugnisse, die in Ghana vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 
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b) Erzeugnisse, die in Ghana unter Verwendung von anderen als den in 

Buchstabe a genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt, 

i) diese Erzeugnisse sind im Sinne des Artikels 4 dieses Protokolls in 

ausreichendem Masse be- oder verarbeitet worden; oder 

ii) diese Erzeugnisse sind Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas oder 

der Europäischen Union im Sinne dieses Protokolls und sie wurden Be- 

oder Verarbeitungen unterzogen , die über die in Artikel 5 dieses 

Protokolls genannten Behandlungen hinausgehen. 

(2) Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet. 

(3) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter trägt in Feld 2 der Warenverkehrs-

bescheinigung EUR.1 oder in Ursprungserklärungen den Vermerk „...“ und „Ceuta und 

Melilla“ ein. Zusätzlich wird bei Erzeugnissen mit Ursprung in Ceuta und Melilla die 

Ursprungseigenschaft in Feld 4 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder auf der 

Ursprungserklärung vermerkt. 

(4) Die spanischen Zollbehörden gewährleisten die Anwendung dieses Protokolls in Ceuta und 

Melilla. 
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TITEL VII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 42 

Überprüfung und Anwendung der Ursprungsregeln 

(1) Gemäß Artikel 73 des Abkommens kann der Gemeinsame WPA-Ausschuss Ghana – 

Europäische Union auf Antrag Ghanas oder der Europäischen Union die Anwendung der 

Bestimmungen dieses Protokolls, insbesondere derjenigen über die Umsetzung des 

Systems der registrierten Ausführer, und seine wirtschaftlichen Auswirkungen überprüfen 

und das Protokoll gegebenenfalls anpassen oder ändern. Der Gemeinsame WPA-

Ausschuss Ghana – Europäische Union berücksichtigt dabei unter anderem die 

Auswirkungen technologischer Entwicklungen auf die Ursprungsregeln. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 dieses Artikels werden dieses Protokoll und seine Anhänge 

nach den Verpflichtungen des Artikels 6 des Abkommens binnen fünf (5) Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Protokolls überprüft und gegebenenfalls überarbeitet. Diese 

Überprüfung betrifft auch Anhang II-A dieses Protokolls, um über dessen etwaige 

Verlängerung zu entscheiden. 

(3) Nach Artikel 34 des Abkommens überwacht der Ausschuss die Durchführung und 

Anwendung der Bestimmungen dieses Protokolls und fasst Beschlüsse unter anderem über 

a) die Kumulierung nach Maßgabe des Artikels 8 dieses Protokolls; 
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b) die Ausnahmeregelungen zu diesem Protokoll nach Maßgabe des Artikels 39; 

c) eine Verlängerung des in Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehenen Zeitraums 

von drei Jahren auf der Grundlage von Belegen, dass Ghana noch nicht in der Lage 

ist, die Rechtsvorschriften über registrierte Ausführer anzuwenden; 

d) den Schwellenwert von 6 000 EUR gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe c. 

Artikel 43 

Anhänge 

Die Anhänge dieses Protokolls sind Bestandteile desProtokolls. 

Artikel 44 

Durchführung dieses Protokolls 

Die Europäische Union und Ghana treffen jeweils für ihren Bereich die zur Durchführung dieses 

Protokolls erforderlichen Maßnahmen, unter anderem 

a) die nationalen und regionalen Regelungen, die für die Durchführung und Einhaltung der in 

diesem Protokoll festgelegten Vorschriften und Verfahren – insbesondere für die 

Anwendung der Artikel zur Kumulierung – erforderlich sind, 

b) die Errichtung der für die angemessene Handhabung und Kontrolle des Ursprungs der 

Erzeugnisse erforderlichen Verwaltungsstrukturen und -systeme. 
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Artikel 45 

Übergangsbestimmung für Durchgangs- und Lagerwaren 

Die Bestimmungen des Abkommens können auf Waren angewendet werden, welche die 

Bestimmungen dieses Protokolls erfüllen und sich bei dessen Inkrafttreten im Durchgangsverkehr 

oder in der Europäischen Union oder in Ghana in vorübergehender Verwahrung in einem Zolllager 

befinden, ohne dass Einfuhrzölle und Steuern entrichtet werden, sofern 

a) im Falle von Ausfuhren aus Ghana in die Europäische Union den Zollbehörden des 

Einfuhrlands binnen zehn (10) Monaten nach dem Inkrafttreten eine von den Zollbehörden 

Ghanas nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder eine 

Ursprungserklärung gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 21 sowie 

Dokumente zum Nachweis, dass die Waren die Bestimmungen des Artikels 15 dieses 

Protokolls erfüllen, vorgelegt werden; 

b) im Falle von Ausfuhren aus der Europäischen Union nach Ghana den Zollbehörden 

Ghanas binnen zehn (10) Monaten nach dem Inkrafttreten eine Ursprungserklärung gemäß 

Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 21 sowie Dokumente zum Nachweis, dass die Waren die 

Bestimmungen des Artikels 15 dieses Protokolls erfüllen, vorgelegt werden. 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS Nr. 1 

EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZUR LISTE IN ANHANG II DES PROTOKOLLS 

Anmerkung 1 

In der Liste in Anhang II dieses Protokolls sind für alle Erzeugnisse die Bedingungen festgelegt, die 

zu erfüllen sind, damit diese Erzeugnisse als in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet im Sinne 

des Artikels 4 des Protokolls angesehen werden können. 

Anmerkung 2 

1. Die ersten beiden Spalten in der Liste beschreiben die hergestellten Erzeugnisse. In der 

ersten Spalte steht die Position oder das Kapitel nach dem Harmonisierten System, in der 

zweiten Spalte die Warenbezeichnung, die im Harmonisierten System für diese Position 

oder dieses Kapital verwendet wird. Für jede Eintragung in den ersten beiden Spalten ist in 

Spalte 3 oder 4 eine Regel vorgesehen. Steht vor der Eintragung in der ersten Spalte ein 

„ex“, so bedeutet dies, dass die Regel in Spalte 3 oder 4 nur für jenen Teil der Position 

oder des Kapitels gilt, der in Spalte 2 genannt ist. 

2. Wenn in Spalte 1 sind in bestimmten Fällen mehrere Positionen zusammengefasst oder 

Kapitel angeführt; dementsprechend ist die zugehörige Warenbezeichnung in Spalte 2 in 

allgemeiner Form enthalten. Die entsprechende Regel in Spalte 3 oder 4 bezieht sich dann 

auf alle Waren, die nach dem Harmonisierten System in die Positionen des Kapitels oder in 

jede der Positionen einzureihen sind, die in Spalte 1 zusammengefasst sind. 

3. Wenn in der Liste verschiedene Regeln angeführt sind, die auf verschiedene Erzeugnisse 

einer Position anzuwenden sind, enthält jede Eintragung die Bezeichnung jenes Teils der 

Position, auf die sich die entsprechende Regel in Spalte 3 oder 4 bezieht. 
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4. Sind zu einer Eintragung in den ersten beiden Spalten Ursprungsregeln sowohl in Spalte 3 

als auch in Spalte 4 angeführt, so kann der Ausführer zwischen der Regel in Spalte 3 und 

der Regel in Spalte 4 wählen. Ist in Spalte 4 keine Ursprungsregel angeführt, so ist die 

Regel in Spalte 3 anzuwenden. 

Anmerkung 3 

1. Die Bestimmungen des Artikels 4 dieses Protokolls für Erzeugnisse, die die Ursprungs-

eigenschaft erworben haben und zur Herstellung anderer Erzeugnisse verwendet werden, 

gelten ohne Rücksicht darauf, ob die Ursprungseigenschaft in dem Unternehmen erworben 

wurde, in dem diese Erzeugnisse verwendet werden, oder in einem anderen Unternehmen 

in der Europäischen Union oder in Ghana. 

Beispiel: 

Ein Motor der Position 8407, für den die Regel vorsieht, dass der Wert der verwendbaren 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 40 v. H. des Ab-Werk-Preises nicht übersteigen 

darf, wird aus vorgeschmiedetem, legiertem Stahl der Position ex 7224 hergestellt. 

Wenn dieser vorgeschmiedete Stahl in der Europäischen Union aus einem Ingot ohne 

Ursprungseigenschaft geschmiedet wurde, hat er die Ursprungseigenschaft bereits durch 

die Regel der Position ex 7224 der Liste erworben. Bei der Berechnung der Wertanteile für 

den Motor kann der vorgeschmiedete Stahl daher als Ursprungserzeugnis angerechnet 

werden, ohne Rücksicht darauf, ob er im selben Unternehmen oder in einem anderen 

Unternehmen in der Europäischen Union hergestellt wurde. Der Wert des Ingots ohne 

Ursprungseigenschaft wird daher nicht zu den bei der Herstellung des Motors verwendeten 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft gerechnet. 
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2. Die Regel in der Liste legt das Mindestausmaß der erforderlichen Be- oder Verarbeitungen 

fest, ein darüber hinausgehender Herstellungsvorgang verleiht gleichfalls die Ursprungs-

eigenschaft; umgekehrt verleiht ein weniger weit gehender Herstellungsvorgang nicht die 

Ursprungseigenschaft. Wenn daher eine Regel vorsieht, dass Vormaterial ohne Ursprungs-

eigenschaft einer bestimmten Verarbeitungsstufe verwendet werden kann, ist auch die 

Verwendung von Vormaterial dieser Art auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe zulässig, 

nicht aber die Verwendung von solchem Vormaterial auf einer höheren 

Verarbeitungsstufe. 

3. Wenn eine Regel besagt, dass „Vormaterialien jeder Position“ verwendet werden können, 

können unbeschadet der Bemerkung 3.2 Vormaterialien derselben Position wie das her-

gestellte Erzeugnis ebenfalls verwendet werden, wenn die besonderen Beschränkungen 

beachtet werden, die die Regel gegebenenfalls enthält. Jedoch bedeutet der Ausdruck 

„Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, einschließlich anderer Vormaterialien der 

Position ...“, dass ausschließlich Vormaterialien verwendet werden dürfen, die in derselben 

Position wie das Erzeugnis, dessen Warenbezeichnung von der des in Spalte 2 genannten 

Erzeugnisses abweicht, eingereiht sind. 

4. Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus mehr als einem Vormaterial 

hergestellt werden kann, bedeutet dies, dass eines oder mehrere dieser Vormaterialien 

verwendet werden können. Es müssen aber nicht alle verwendet werden. 

Beispiel: 

Die Regel für Gewebe der Positionen 5208 bis 5212 sieht vor, dass natürliche Fasern ver-

wendet werden können, dass aber chemische Vormaterialien – neben anderen – ebenfalls 

verwendet werden können. Das bedeutet nicht, dass beide verwendet werden müssen; man 

kann sowohl die einen als auch die anderen oder beide verwenden. 

5. Wenn eine Regel in dieser Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus einem bestimmten 

Vormaterial hergestellt werden muss, so schließt diese Bedingung die Verwendung anderer 

Vormaterialien nicht aus, die ihrer Natur nach nicht unter diese Regel fallen können (zu 

Textilien siehe auch Bemerkung 6.3). 
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Beispiel: 

Die Regel für zubereitete Lebensmittel der Position 1904 schließt die Verwendung von 

Getreide ohne Ursprungseigenschaft und seinen Folgeprodukten ausdrücklich aus, 

verhindert aber nicht die Verwendung von Salzen, Chemikalien und anderen Zusätzen, die 

nicht aus Getreide hergestellt werden. 

Dies gilt jedoch nicht für Erzeugnisse, die zwar nicht aus einem bestimmten in der Liste 

aufgeführten Vormaterial hergestellt werden können, wohl aber aus einem gleichartigen 

Vormaterial auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe. 

Beispiel: 

Wenn bei einem aus Vliesstoff hergestellten Kleidungsstück des ex-Kapitels 62 des 

Harmonisierten Systems nur die Verwendung von Garnen ohne Ursprungseigenschaft 

zulässig ist, dürfen keine Vliesstoffe verwendet werden, selbst wenn Vliesstoffe normaler-

weise nicht aus Garnen hergestellt werden können. In solchen Fällen müsste das zulässige 

Vormaterial normalerweise eine Stufe vor dem Garn liegen, d. h. auf der Stufe der Fasern. 

6. Sind in einer Regel in der Liste als Höchstwert für die zulässigen Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft zwei Vomhundertsätze vorgesehen, so dürfen diese nicht zu-

sammengezählt werden. Der Gesamtwert aller Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 

darf den höheren der vorgesehenen Vomhundertsätze niemals überschreiten. Darüber 

hinaus dürfen die einzelnen Vomhundertsätze für die jeweiligen Vormaterialien, für die sie 

vorgesehen sind, nicht überschritten werden. 
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Anmerkung 4 

1. Der in der Liste verwendete Begriff „natürliche Fasern“ bezieht sich auf alle Fasern, die 

nicht künstlich oder synthetisch sind. Er ist auf die Verarbeitungsstufen vor dem Spinnen 

beschränkt und schließt auch Abfälle ein. Sofern nichts anderes bestimmt ist, umfasst er 

daher auch Fasern, die gekrempelt, gekämmt oder auf andere Weise bearbeitet, aber noch 

nicht gesponnen sind. 

2. Der Begriff ‚natürliche Fasern‘ umfasst Rosshaar der Position 0511, Seide der Positionen 

5002 und 5003, Wolle, feine und grobe Tierhaare der Positionen 5101 bis 5105, 

Baumwolle der Positionen 5201 bis 5203 und andere pflanzliche Spinnstoffe der 

Positionen 5301 bis 5305. 

3. Die Begriffe „Spinnmasse“, „chemische Materialien“ und „Materialien für die Papier-

herstellung“ stehen in dieser Liste als Beispiel für alle nicht in die Kapitel 50 bis 63 des 

Harmonisierte Systems einzureihenden Vormaterialien, die für die Herstellung künstlicher 

oder synthetischer Fasern oder Garne oder solcher aus Papier verwendet werden können. 

4. Der in dieser Liste verwendete Begriff „synthetische oder künstliche Spinnfasern“ bezieht 

sich auf synthetische oder künstliche Spinnfasern oder auf Abfälle der Positionen 5501 bis 

5507. 

Anmerkung 5 

1. Wird bei einem Erzeugnis in dieser Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so werden die in 

Spalte 3 der Liste vorgesehenen Bedingungen auf alle bei der Herstellung dieses Erzeug-

nisses verwendeten textilen Grundmaterialien nicht angewendet, die zusammengenommen 

10 v. H. oder weniger des Gesamtgewichts aller verwendeten textilen Grundmaterialien 

ausmachen (siehe auch die Bemerkungen 5.3 und 5.4). 
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2. Diese Toleranz nach Bemerkung 5.1 kann jedoch nur auf Mischerzeugnisse angewandt 

werden, die aus zwei oder mehr textilen Grundmaterialien hergestellt sind. 

Textile Grundmaterialien sind 

– Seide, 

– Wolle, 

– grobe Tierhaare, 

– feine Tierhaare, 

– Rosshaar, 

– Baumwolle, 

– Vormaterialien für die Papierherstellung und Papier, 

– Flachs, 

– Hanf, 

– Jute und andere textile Bastfasern, 

– Sisal und andere textile Agavefasern, 

– Kokos, Abaca, Ramie und andere pflanzliche Spinnstoffe, 

– synthetische Filamente, 
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– künstliche Filamente, 

– elektrische Leitfilamente, 

– synthetische Spinnfasern aus Polypropylen, 

– synthetische Spinnfasern aus Polyester, 

– synthetische Spinnfasern aus Polyamid, 

– synthetische Spinnfasern aus Polyacrylnitril, 

– synthetische Spinnfasern aus Polyimid, 

– synthetische Spinnfasern aus Polytetrafluorethylen, 

– synthetische Spinnfasern aus Polyphenylensulfid 

– synthetische Spinnfasern aus Polyvinylchlorid, 

– andere synthetische Spinnfasern, 

– künstliche Spinnfasern aus Viskose, 

– andere künstliche Spinnfasern, 

– Polyurethangarne mit Zwischenstücken aus elastischen Polyethersegmenten, auch 

umsponnen, 
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– Polyurethangarne mit Zwischenstücken aus elastischen Polyestersegmenten, auch 

umsponnen, 

– Erzeugnisse der Position 5605 (Metallgarne) aus Streifen von nicht mehr als 5 mm, 

bestehend aus einer Seele aus Aluminiumfolie oder aus Kunststofffolie, auch mit 

Aluminiumpulver überzogen, die durch Kleben mit durchsichtigem oder farbigem 

Klebstoff zwischen zwei Lagen Kunststofffolie eingefügt ist, 

– andere Erzeugnisse der Position 5605. 

Beispiel: 

Ein Garn der Position 5205, das aus Baumwollfasern der Position 5203 und aus synthe-

tischen Spinnfasern der Position 5506 hergestellt ist, ist ein Mischgarn. Daher können 

synthetische Spinnfasern ohne Ursprungseigenschaft, die die Ursprungsregeln nicht 

erfüllen (die das Herstellen aus chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse verlangen), 

bis zu 10 v. H. des Gewichtes des Garns verwendet werden. 

Beispiel: 

Ein Kammgarngewebe aus Wolle der Position 5112, das aus Kammgarn aus Wolle der 

Position 5107 und aus Garn aus synthetischen Spinnfasern der Position 5509 hergestellt ist, 

ist ein Mischgewebe. Daher kann synthetisches Garn, das die Ursprungsregeln nicht erfüllt 

(die das Herstellen aus chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse verlangen), oder 

Kammgarn aus Wolle, das den Ursprungsregeln nicht entspricht (die das Herstellen aus 

Naturfasern, weder gekrempelt oder gekämmt noch anders für die Spinnerei bearbeitet, 

verlangen) oder eine Mischung aus diesen beiden Garnarten bis zu 10 v. H. des Gewichtes 

des Gewebes verwendet werden. 
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Beispiel: 

Ein getuftetes Spinnstofferzeugnis der Position 5802, das aus Baumwollgarn der 

Position 5205 und aus Baumwollgewebe der Position 5210 hergestellt ist, ist nur dann ein 

Mischerzeugnis, wenn das Baumwollgewebe selbst ein Mischgewebe aus Garnen ist, die in 

zwei verschiedenen Positionen einzureihen sind, oder wenn die verwendeten Baumwoll-

garne selbst Mischerzeugnisse sind. 

Beispiel: 

Wenn das betreffende getuftete Spinnstofferzeugnis aus Baumwollgarn der Position 5205 

und aus synthetischem Gewebe der Position 5407 hergestellt worden ist, sind die verwen-

deten Garne zwei verschiedene textile Grundmaterialien und ist das getuftete Spinnstoff-

erzeugnis folglich ein Mischerzeugnis. 

3. Diese Toleranz erhöht sich auf 20 v. H. für Gewebe aus Polyurethangarnen mit Zwischen-

stücken aus elastischen Polyethersegmenten, auch umsponnen. 

4. Diese Toleranz erhöht sich auf 30 v. H. für Erzeugnisse aus Streifen mit einer Breite von 

nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus Aluminiumfolie oder aus einem 

Kunststofffilm, auch mit Aluminiumpulver beschichtet, die mit durchsichtigem oder 

gefärbtem Leim zwischen zwei Lagen Kunststoff geklebt ist. 
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Anmerkung 6 

1. Wird in einer Fußnote der Liste auf diese Anmerkung verwiesen, so können textile 

Garnituren und textiles Zubehör, die nicht die Regel erfüllen, die in Spalte 3 der Liste für 

die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet werden, voraus-

gesetzt, dass ihr Gewicht 10 v. H. des Gesamtgewichtes aller verwendeten textilen 

Vormaterialien nicht überschreitet. 

Textile Garnituren und textiles Zubehör sind solche, die in die Kapitel 50 bis 63 des 

Harmonisierten Systems einzureihen sind. Futter und Einlagestoffe werden nicht als 

Garnituren und Zubehör angesehen 

2. Nichttextile Garnituren und nichttextiles Zubehör oder andere Vormaterialien, die 

Textilien enthalten und deshalb nicht unter Bemerkung 3.5 fallen, müssen die in Spalte 3 

vorgesehenen Bedingungen nicht erfüllen. 

3. Nach Bemerkung 3.5 können nichttextile Garnituren und nichttextiles Zubehör ohne 

Ursprungseigenschaft und alle anderen Erzeugnisse, die keine Textilien enthalten, 

unbeschränkt verwendet werden, wenn sie nicht aus den in Spalte 3 genannten 

Vormaterialien hergestellt werden können. 

Wenn zum Beispiel1 eine Regel in der Liste vorsieht, dass für ein bestimmtes Textil-

erzeugnis, wie etwa eine Bluse, Garn verwendet werden muss, schließt dies nicht die 

Verwendung von Metallgegenständen, wie etwa Knöpfen, aus, weil diese nicht aus textilen 

Vormaterialien hergestellt werden können. 

4. Der Wert der Garnituren und des Zubehörs muss aber bei der Berechnung des Wertes der 

verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft berücksichtigt werden, wenn eine 

Prozentregel gilt. 

                                                 
1 Dieses Beispiel dient nur der Erläuterung. Es ist rechtlich nicht bindend. 
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Anmerkung 7 

1. Als „begünstigte Verfahren“ im Sinne der Positionen 2707, 2713 bis 2715, ex 2901, 

ex 2902 und ex 3403 gelten: 

a) die Vakuumdestillation, 

b) die Redestillation zur weitgehenden Zerlegung1, 

c) das Kracken, 

d) das Reformieren, 

e) die Raffination mit Selektiv-Lösemitteln, 

f) das Verfahren, das sämtliche der folgenden Schritte umfasst: die Behandlung mit 

konzentrierter Schwefelsäure, Oleum oder Schwefelsäureanhydrid und 

anschließender Neutralisation mit Alkalien sowie Bleichen und Reinigen mit von 

Natur aktiven Erden, mit Bleicherde, Aktivkohle oder Bauxit; 

g) die Polymerisation; 

h) die Alkylierung, 

i) die Isomerisation. 

                                                 
1 Siehe Zusätzliche Anmerkung 5 b zu Kapitel 27 der Kombinierten Nomenklatur. 
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2. Als „begünstigte Verfahren“ im Sinne der Positionen 2710, 2711 und 2712 gelten: 

a) die Vakuumdestillation, 

b) die Redestillation zur weitgehenden Zerlegung(1), 

c) das Kracken, 

d) das Reformieren, 

e) die Raffination mit Selektiv-Lösemitteln, 

f) das Verfahren, das sämtliche der folgenden Schritte umfasst: die Behandlung mit 

konzentrierter Schwefelsäure, Oleum oder Schwefelsäureanhydrid und 

anschließender Neutralisation mit Alkalien sowie Bleichen und Reinigen mit von 

Natur aktiven Erden, mit Bleicherde, Aktivkohle oder Bauxit; 

g) die Polymerisation; 

h) die Alkylierung, 

i) die Isomerisation, 

j) nur für Schweröle der Position ex 2710: das Entschwefeln unter Verwendung von 

Wasserstoff, wenn dabei der Schwefelgehalt der Erzeugnisse um mindestens 85 v. H. 

vermindert wird (Methode ASTM D 1266-59 T), 

                                                 
1 Siehe Zusätzliche Anmerkung 5 b zu Kapitel 27 der Kombinierten Nomenklatur. 
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k) nur für Erzeugnisse der Position 2710: das Entparaffinieren, ausgenommen einfaches 

Filtern; 

l) nur für Schweröle der Position ex 2710: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem 

Druck über 20 bar und einer Temperatur über 250 °C mit Hilfe eines Katalysators zu 

anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer 

chemischen Reaktion beteiligt ist. Die Nachbehandlung von Schmierölen der 

Unterposition ex 2710 mit Wasserstoff (zum Beispiel Hydrofinishing oder 

Entfärbung) zur Verbesserung insbesondere der Farbe oder der Stabilität gilt jedoch 

nicht als begünstigtes Verfahren, 

m) nur für Heizöl der Position ex 2710: die atmosphärische Destillation, wenn bei der 

Destillation der Erzeugnisse nach der Methode ASTM D 86 bis 300°C einschließlich 

der Destillationsverluste weniger als 30 RHT übergehen, 

n) nur für Schweröle, andere als Gasöl und Heizöl der Position ex 2710: die 

Bearbeitung durch elektrische Hochfrequenz-Entladung; 

3. Im Sinne der Positionen ex 2707, 2713 bis 2715, ex 2901, ex 2902 und ex 3403 verleihen 

einfache Behandlungen wie Reinigen, Klären, Entsalzen, Abscheiden des Wassers, Filtern, 

Färben, Markieren, Erzielung eines bestimmten Schwefelgehalts durch Mischen von 

Erzeugnissen mit unterschiedlichem Schwefelgehalt, alle Kombinationen dieser 

Behandlungen oder ähnliche Behandlungen nicht die Ursprungseigenschaft. 
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12184/19    CAS/mhz 286 

ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

ANHANG II-A 

Ausnahmen von der Liste der Be- oder Verarbeitungen,  

die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen,  

um der Ware die Ursprungseigenschaft zu verleihen 

Unter Umständen fallen nicht alle in der Liste aufgeführten Waren unter dieses Abkommen. Es ist 

daher erforderlich, die anderen Teile des Abkommens zu konsultieren. 

Gemeinsame Bestimmungen 

1. Bei den in folgender Tabelle beschriebenen Waren können anstatt der in Anhang II dieses 

Protokolls genannten Regeln auch folgende Regeln angewandt werden. 

2. Ein nach Maßgabe dieses Anhangs ausgestellter oder ausgefertigter Ursprungsnachweis 

muss folgenden Vermerk in Englisch enthalten: 

„Derogation – Annex II-A to Protocol No. 1 - Materials of HS heading No. … originating 

from … used.“ 

Dieser Vermerk ist in Feld 7 der in Artikel 18 dieses Protokolls genannten Warenverkehrs-

bescheinigung EUR.1 einzutragen oder der in dessen Artikel 21 genannten 

Ursprungserklärung beizufügen. 

3. Ghana und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergreifen die jeweils notwendigen 

Maßnahmen für die Umsetzung dieses Anhangs. 
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12184/19    CAS/mhz 287 

ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

Kapitel 2 Fleisch und genießbare Schlachtneben-
erzeugnisse 

Alles Fleisch und alle genießbaren 
Schlachtnebenerzeugnisse müssen voll-
ständig gewonnen oder hergestellt sein 

Kapitel 4 Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier; 
natürlicher Honig; genießbare Waren 
tierischen Ursprungs, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 

Herstellen, bei dem 

- alle verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 4 vollständig gewonnen oder 
hergestellt sind 

- der Gehalt der verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 17 40 GHT 
des Enderzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 6 Lebende Pflanzen und Waren des Blumen-
handels Bulben, Zwiebeln, Knollen, 
Wurzelknollen und Wurzelstöcke; Schnitt-
blumen und Pflanzenteile zu Binde- oder 
Zierzwecken 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 6 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

0812 bis 
0814 

Früchte und Nüsse, vorläufig haltbar 
gemacht; getrocknete Früchte, andere als 
solche der Positionen 0801 bis 0806 

Schalen von Zitrusfrüchten oder von 
Melonen 

Herstellen, bei dem der Gehalt der 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 8 30 GHT des Enderzeugnisses 
nicht überschreitet  

Kapitel 9 Kaffee, Tee, Mate und Gewürze Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

1101 bis 
1104 

Müllereierzeugnisse Herstellen aus Vormaterialien des 
Kapitels 10, ausgenommen aus Reis der 
Position 1006 
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12184/19    CAS/mhz 288 

ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

1105 bis 
1109 

Mehl, Grieß, Pulver und Flocken von 
Kartoffeln usw.; Stärke; Inulin; Kleber von 
Weizen 

Herstellen, bei dem der Gehalt an Vor-
materialien ohne Ursprungseigenschaft 
20 GHT nicht überschreitet 

oder 

Herstellen aus Vormaterialien des 
Kapitels 10, ausgenommen aus Vor-
materialien der Position 1006, bei dem 
die verwendeten Vormaterialien der 
Position 0710 und der 
Unterposition 0710 10 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 

Kapitel 12 Ölsamen und ölhaltige Früchte; verschie-
dene Samen und Früchte; Pflanzen zum 
Gewerbe- oder Heilgebrauch; Stroh und 
Futter 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Po-
sition, ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das Erzeugnis. 

1301 Schellack; natürliche Gummen, Harze, 
Gummiharze und Oleoresine (z. B. 
Balsame) 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

1302 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge; 
Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-
Agar und andere Schleime und 
Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch 
modifiziert: 

- Schleime und Verdickungsstoffe von 
Pflanzen, modifiziert 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 70 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

1506 Andere tierische Fette und Öle sowie deren 
Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht 
chemisch modifiziert: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position wie 
das Erzeugnis. 
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12184/19    CAS/mhz 289 

ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

ex 1507 
bis 1515 

Pflanzliche Öle und ihre Fraktionen: 

- Sojaöl, Erdnussöl, Palmöl, Kokosöl 
(Kopraöl), Palmkernöl, Babassuöl, Tung-
öl (Holzöl), Oiticicaöl, Myrtenwachs, 
Japanwachs, Fraktionen von Jojobaöl 
und Öle zu technischen oder industriellen 
Zwecken, ausgenommen zum Herstellen 
von Lebensmitteln, ausgenommen 
Olivenöl der Positionen 1509 und 1510 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Unterposition, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Unterposition 
wie das Erzeugnis 

1516 Tierische und pflanzliche Fette und Öle 
sowie deren Fraktionen, ganz oder teil-
weise hydriert, umgeestert, wiederverestert 
oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch 
nicht weiterverarbeitet: 

Herstellen aus Vormaterialien, die in eine 
andere Position als das Erzeugnis 
einzureihen sind 

Kapitel 18 Kakao und Zubereitungen aus Kakao Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus der des Erzeugnisses 
selbst 

- der Gehalt der verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 17 40 GHT 
des Enderzeugnisses nicht überschreitet 

1901 Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, 
Grütze, Grobgrieß, Feingrieß, Stärke oder 
Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder 
mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als 
vollständig entfetteter Kakao, von weniger 
als 40 GHT, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen; Lebensmittelzuberei-
tungen aus Waren der Positionen 0401 bis 
0404, mit einem Gehalt an Kakao, 
berechnet als vollständig entfetteter Kakao, 
von weniger als 5 GHT, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus der des Erzeugnisses 
selbst 

- der Gehalt der verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 17 40 GHT 
des Enderzeugnisses nicht überschreitet 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

1902 Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt (mit 
Fleisch oder anderen Stoffen) oder in 
anderer Weise zubereitet, z. B. Spaghetti, 
Makkaroni, Nudeln, Lasagne, Gnocchi, 
Ravioli, Cannelloni; Couscous, auch 
zubereitet: 

Herstellen, bei dem 

- bei dem der Gehalt der verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 11 20 GHT 
des Enderzeugnisses nicht überschreitet 

- der Gehalt der verwendeten 
Vormaterialien der Kapitel 2 und 3 
20 GHT des Enderzeugnisses nicht 
überschreitet 

1903 Tapiokasago und Sago aus anderen 
Stärken, in Form von Flocken, Graupen, 
Perlen, Krümeln und dergleichen: 

- mit einem Gehalt an Vormaterialien der 
Position 1108 13 (Kartoffelstärke) von 
30 GHT oder weniger 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus Vor-
materialien derselben Position wie das 
Erzeugnis. 

1904 Lebensmittel, durch Aufblähen oder 
Rösten von Getreide oder Getreide-
erzeugnissen hergestellt (z. B. Cornflakes); 
Getreide (ausgenommen Mais) in Form 
von Körnern oder Flocken oder anders 
bearbeiteten Körnern (ausgenommen Mehl 
und Grieß), vorgekocht oder in anderer 
Weise zubereitet, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen der Position 1806; 

- bei dem der Gehalt der verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 11 20 GHT 
des Enderzeugnisses nicht überschreitet 

- der Gehalt der verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 17 40 GHT 
des Enderzeugnisses nicht überschreitet 

1905 Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, 
leere Oblatenkapseln von der für Arznei-
waren verwendeten Art, Siegeloblaten, 
getrocknete Teigblätter aus Mehl oder 
Stärke und ähnliche Waren 

Herstellen, bei dem der Gehalt der 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 11 20 GHT des Enderzeugnisses 
nicht überschreitet 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

ex 
Kapitel 20 

Zubereitungen von Gemüse, Früchten, 
Nüssen oder anderen Pflanzenteilen; 

aus anderen Vormaterialien als solchen der 
Positionen 2002, 2003 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus der des Erzeugnisses 
selbst 

- der Gehalt der verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 17 40 GHT 
des Enderzeugnisses nicht überschreitet 

oder 

Herstellen 

- bei dem der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien 70 % des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

- der Gehalt der verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 17 40 GHT 
des Enderzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 21 Verschiedene Lebensmittelzubereitungen, 
ausgenommen: 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus der des Erzeugnisses 
selbst 

- der Gehalt der verwendeten 
Vormaterialien der Kapitel 4 und 17 
40 GHT des Enderzeugnisses nicht 
überschreitet 

oder 

Herstellen 

- bei dem der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien 70 % des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet und 

- der Gehalt der verwendeten 
Vormaterialien der Kapitel 4 und 17 
40 GHT des Enderzeugnisses nicht 
überschreitet 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

Kapitel 23 Rückstände und Abfälle der 
Lebensmittelindustrie; zubereitetes Futter 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus der des Erzeugnisses 
selbst 

- der Gehalt an Mais oder der 
verwendeten Vormaterialien der 
Kapitel 2, 4 und 17 40 GHT des 
Enderzeugnisses nicht überschreitet 

oder 

Herstellen 

- bei dem der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien 70 % des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

- der Gehalt an Mais oder der verwen-
deten Vormaterialien der Kapitel 2, 4 
und 17 40 GHT des Enderzeugnisses 
nicht überschreitet 

Kapitel 32 Gerb- und Farbstoffauszüge; Tannine und 
ihre Derivate; Farbstoffe, Pigmente und 
andere Farbmittel; Anstrichfarben und 
Lacke; Kitte; Tinten 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind. Jedoch 
dürfen Vormaterialien derselben Position 
verwendet werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 % des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet. 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 60 % des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

Kapitel 33 Ätherische Öle und Resinoide; zubereitete 
Riech-, Körperpflege- oder 
Schönheitsmittel 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind. Jedoch 
dürfen Vormaterialien derselben Position 
verwendet werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 % des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet. 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 60 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

ex 
Kapitel 34 

Seifen, organische grenzflächenaktive 
Stoffe, zubereitete Waschmittel, zuberei-
tete Schmiermittel, künstliche Wachse, 
zubereitete Wachse, Schuhcreme, Scheuer-
pulver und dergleichen, Kerzen und 
ähnliche Erzeugnisse, Modelliermassen, 
„Dentalwachs“ und Zubereitungen für 
zahnärztliche Zwecke auf der Grundlage 
von Gips, ausgenommen: 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind. Jedoch 
dürfen Vormaterialien derselben Position 
verwendet werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 % des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet. 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 70 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

ex 3404 Künstliche Wachse und zubereitete 
Wachse: 

– auf der Grundlage von Paraffin, von 
Erdölwachsen oder von Wachsen aus 
bituminösen Mineralien oder von 
paraffinischen Rückständen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

Kapitel 35 Eiweißstoffe; modifizierte Stärke; 
Klebstoffe; Enzyme 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 60 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

Kapitel 36 Pulver und Sprengstoffe; pyrotechnische 
Artikel; Zündhölzer; Zündmetall-
Legierungen; leicht entzündliche Stoffe 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 60 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

Kapitel 37 Erzeugnisse zu fotografischen oder 
kinematografischen Zwecken 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 60 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

Kapitel 38 Verschiedene Erzeugnisse der chemischen 
Industrie 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind. Jedoch 
dürfen Vormaterialien derselben Position 
verwendet werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 % des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet, 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 60 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

ex 3922 
bis 3926 

Fertigerzeugnisse aus Kunststoffen Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

ex 
Kapitel 41 

Häute, Felle (andere als Pelzfelle) und 
Leder 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 60 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

4101 bis 
4103 

Rohe Häute und Felle von Rindern und 
Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von 
Pferden und anderen Einhufern (frisch 
oder gesalzen, getrocknet, geäschert, 
gepickelt oder anders konserviert, jedoch 
weder gegerbt noch zu Pergament- oder 
Rohhautleder konserviert, noch 
zugerichtet), auch enthaart oder gespalten: 
rohe Häute und Felle von Schafen oder 
Lämmern (frisch oder gesalzen, 
getrocknet, geäschert, gepickelt oder 
anders konserviert, jedoch weder gegerbt 
noch zu Pergament- oder Rohhautleder 
konserviert, noch zugerichtet), auch 
enthaart oder gespalten, ausgenommen 
solche, die aufgrund der Anmerkung 1 c) 
zu Kapitel 41 ausgeschlossen sind; andere 
rohe Häute und Felle (frisch oder gesalzen, 
getrocknet, geäschert, gepickelt oder 
anders konserviert, jedoch weder gegerbt 
noch zu Pergament- oder Rohhautleder 
konserviert, noch zugerichtet), auch ent-
haart oder gespalten, ausgenommen solche, 
die aufgrund der Anmerkungen 1 b) oder 
1 c) zu Kapitel 41 ausgeschlossen sind 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

4104 bis 
4106 

Gegerbte, auch getrocknete Häute und 
Felle, enthaart, auch gespalten, aber nicht 
zugerichtet 

Nachgerben von gegerbtem Leder 

Kapitel 42 Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel, 
Handtaschen und ähnliche Behältnisse; 
Waren aus Därmen 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 60 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

Kapitel 46 Flechtwaren; Korbmacherwaren Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 60 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

Kapitel 48 Papier und Pappe; Waren aus 
Papierhalbstoff, Papier oder Pappe 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 60 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

ex 6117 Anderes konfektioniertes Bekleidungs-
zubehör; Teile von Kleidung oder von 
Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder 
Gestricken 

Spinnen von natürlichen, synthetischen 
und/oder künstlichen Spinnfasern oder 
Schmelzspinnen von synthetischen oder 
künstlichen Filamenten sowie Stricken 
(Herstellen von Formgestricken) 

oder 

Färben von Garnen aus natürlichen 
Fasern mit Stricken (Herstellen von 
Formgestricken) 

6213 bis 
6214 

Taschentücher, Ziertaschentücher, Schals, 
Umschlagtücher, Halstücher, Kragen-
schoner, Kopftücher, Schleier und ähnliche 
Waren: 

- bestickt 

Weben mit Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden) 

oder 

Herstellen aus nicht bestickten Geweben, 
wenn der Wert der verwendeten nicht 
bestickten Gewebe 40 % des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht 
überschreitet1 

oder 

Konfektionieren nach Bedrucken mit 
mindestens zwei Vor- oder Nachbe-
handlungen (wie Reinigen, Bleichen, 
Merzerisieren, Thermofixieren, 
Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), 
wenn der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 % des Ab-
Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet 

                                                 
1 Die besonderen Vorschriften für Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien 

bestehen, sind in Bemerkung 5 aufgeführt. 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

  Weben mit Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden) 

oder 

Konfektionieren nach Bedrucken mit 
mindestens zwei Vor- oder Nachbe-
handlungen (wie Reinigen, Bleichen, 
Merzerisieren, Thermofixieren, 
Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), 
wenn der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 % des Ab-
Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet 

- andere  

6307 Andere konfektionierte Waren, 
einschließlich Schnittmuster zum 
Herstellen von Kleidung 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

6308 Warenzusammenstellungen, aus Geweben 
und Garn, auch mit Zubehör, für die 
Herstellung von Teppichen, Tapisserien, 
bestickten Tischdecken oder Servietten 
oder ähnlichen Spinnstoffwaren, in 
Aufmachungen für den Einzelverkauf 

Jede Ware in der Warenzusammen-
stellung muss die Regel erfüllen, die 
anzuwenden wäre, wenn sie nicht in der 
Warenzusammenstellung enthalten wäre. 
Jedoch darf der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien der Position 2909 35 % 
des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreiten. 

ex 
Kapitel 64 

Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus Zusammen-
setzungen von Oberteilen, an Brand-
sohlen oder anderen Sohlenteilen 
befestigt 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

Kapitel 69 Keramische Waren Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

ex 
Kapitel 71 

Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine 
oder Schmucksteine, Edelmetalle, 
Edelmetallplattierungen und Waren 
daraus; Fantasieschmuck; Münzen, 
ausgenommen: 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 60 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

7106, 
7108 und 
7110 

Edelmetalle: 

- in Rohform 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien 
der Positionen 7106, 7108 und 7110 

oder 

elektrolytisches, thermisches oder 
chemisches Trennen von Edelmetallen 
der Position 7106, 7108 oder 7110 

oder 

Legieren von Edelmetallen der Position 
7106, 7108 oder 7110 untereinander oder 
mit unedlen Metallen 

- als Halbzeug oder Pulver Herstellen aus Edelmetallen in Rohform 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

7115 Andere Waren aus Edelmetallen oder 
Edelmetallplattierungen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position wie 
das Erzeugnis. 

Kapitel 83 Verschiedene Waren aus unedlen Metallen Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

ex 8302 Beschläge und ähnliche Waren, für 
Gebäude; automatische Türschließer 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind. Jedoch 
dürfen andere Vormaterialien der 
Position 8302 verwendet werden, wenn 
ihr Wert 30 % des Ab-Werk-Preises der 
hergestellten Ware nicht überschreitet 

ex 8306 Statuetten und andere Ziergegenstände, aus 
unedlen Metallen 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind. Jedoch 
dürfen andere Vormaterialien der 
Position 8306 verwendet werden, wenn 
ihr Wert 40 % des Ab-Werk-Preises der 
hergestellten Ware nicht überschreitet  
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HS 
Position 

Warenbezeichnung 

Spezifische Ausnahmeregelung für  
Be- oder Verarbeitungen von Vor-

materialien ohne Ursprungseigenschaft, 
die Ursprung verleihen 

Kapitel 84 Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, 
Apparate und mechanische Geräte; Teile 
davon 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

Kapitel 85 Elektrische Maschinen, Apparate, Geräte 
und andere elektrotechnische Waren, Teile 
davon; Tonaufnahme- oder Tonwieder-
gabegeräte, Bild- und Tonaufzeichnungs- 
oder -wiedergabegeräte, für das Fernsehen, 
Teile und Zubehör für diese Geräte 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

Kapitel 87 Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, 
Fahrräder und andere nicht schienen-
gebundene Landfahrzeuge, Teile davon 
und Zubehör 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 

Kapitel 94 Möbel; medizinisch-chirurgische Möbel; 
Bettausstattungen und ähnliche Waren; 
Beleuchtungskörper, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen; Reklame-
leuchten, Leuchtschilder, beleuchtete 
Namensschilder und dergleichen; 
vorgefertigte Gebäude; 

Herstellen, bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien in eine andere Position als 
das Erzeugnis einzureihen sind 

oder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 60 % des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet. 
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

ANHANG III DES PROTOKOLLS Nr. 1 

FORMBLATT FÜR DIE WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG EUR.1 

1. Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ist auf dem Formblatt auszustellen, dessen 

Muster in diesem Anhang wiedergegeben ist. Dieses Formblatt ist in einer oder mehreren 

Sprachen zu drucken, in denen dieses Abkommen verfasst ist. Die Warenverkehrs-

bescheinigungen sind nach den Rechtsvorschriften des Ausfuhrlands in einer dieser 

Sprachen auszufüllen. Werden die Formblätter handschriftlich ausgefüllt, so muss dies mit 

Tinte in Druckschrift erfolgen. 

2. Jede Warenverkehrsbescheinigung hat das Format 210 x 297 mm, wobei die Länge 

höchstens 8 mm mehr und 5 mm weniger betragen darf. Es ist weißes, holzfreies, 

geleimtes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 60 g zu 

verwenden. Dieses ist mit einem grünen, guillochierten Überdruck zu versehen, auf dem 

jede mechanisch oder chemisch vorgenommene Verfälschung sichtbar wird. 

3. Die Ausfuhrstaaten können sich den Druck der Warenverkehrsbescheinigungen 

vorbehalten oder ihn Druckereien überlassen, die sie hierzu ermächtigt haben. Im letzteren 

Fall muss in jeder Warenverkehrsbescheinigung auf diese Ermächtigung hingewiesen 

werden. Jede Warenverkehrsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift oder das 

Kennzeichen der Druckerei enthalten. Sie trägt ferner zur Kennzeichnung eine 

Seriennummer, die auch aufgedruckt sein kann. 
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WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG 

1. Ausführer/Exporteur (Name, vollständige Anschrift)  EUR.1 Nr. A 000,000 

 Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückseite beachten 

 2. Bescheinigung für den Präferenzverkehr zwischen 

  

3. Empfänger (Name, vollständige Anschrift) (fakultativ)  und 

  

 (Angabe der betreffenden Staaten, Staatengruppen 
oder Gebiete) 

 4. Staat, Staatengruppe 
oder Gebiet, als dessen 
bzw. Deren 
Ursprungserzeugnisse 
die Waren gelten 

 

5. Bestimmungsstaat, -
staatengruppe oder -
gebiet 

 

 

6. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) 

 

 

 

 

 

7. Bemerkungen 
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8. Laufende Nummer; Zeichen und Nummern; Anzahl und Art der Packstücke (1); 
Warenbezeichnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Rohmasse (kg) 
oder andere 
Maßeinheit (l, 
m³ usw.) 

 

10. Rechnungen 

 (Ausfüllung 
freigestellt) 

 

11. SICHTVERMERK DER ZOLLBEHÖRDE 

 Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt. 

 Ausfuhrpapier (2) 

 Formular ................................................. Nr. . ................

 Zollstelle: .......................................................................

 Ausstellender/s Staat/Gebiet: 

 .  

 Datum ............................................................................

 .  

(Unterschrift) 

 

 

 

 

 

 

 Stempel 

 

 

12. ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS 

 Der Unterzeichner erklärt, dass die 
vorgenannten Waren die Voraussetzungen 
erfüllen, um diese Bescheinigung zu erlangen. 

 

 

 

 Ort und Datum .....................................................

   

(Unterschrift) 

(¹) Bei unverpackten Waren ist die Anzahl der Gegenstände oder „lose geschüttet“ anzugeben. 
(²) Nur ausfüllen, wenn nach den Rechtsvorschriften des Ausfuhrstaats oder -gebiets 

erforderlich. 
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13. Ersuchen um Nachprüfung, zu übersenden an: 14. Ergebnis der Nachprüfung 

 

 

 

 

 

Die Nachprüfung hat ergeben, dass diese Bescheinigung (*) 

 

 von der auf ihr angegebenen Zollstelle ausgestellt worden ist 
und dass die darin enthaltenen Angaben richtig sind. 

 

  

 

nicht den Erfordernissen für ihre Echtheit und für die Richtigkeit der 
darin enthaltenen Angaben entspricht (siehe beigefügte) 

 

Es wird um Überprüfung dieser Bescheinigung auf ihre Echtheit und 
Richtigkeit ersucht. 

 

 

 ......................................................................................................................

(Ort und Datum) 

................................................................. Stempel 

 

 

 

 ......................................................................................................................

(Unterschrift) 

 

 

 

 

 ......................................................................................................................

(Ort und Datum) 

 ................................................................ Stempel 

 

 

 

 ......................................................................................................................

(Unterschrift) 

________________________ 

(*) Zutreffendes ankreuzen. 
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ANMERKUNGEN 

1. Die Warenverkehrsbescheinigung darf weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen. 

Etwaige Änderungen sind so vorzunehmen, dass die irrtümlichen Eintragungen gestrichen 

und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintragungen hinzugefügt werden. Jede so 

vorgenommene Änderung muss von demjenigen, der die Bescheinigung ausgefüllt hat, 

gebilligt und von der Zollstelle des ausstellenden Landes oder Gebiets bestätigt werden. 

2. Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angeführten Warenposten dürfen keine 

Zwischenräume bestehen, jedem Warenposten muss eine laufende Nummer vorangehen. 

Unmittelbar unter dem letzten Warenposten ist ein waagerechter Schlussstrich zu ziehen. 

Unmittelbar unter dem letzten Warenposten ist ein waagerechter Schlussstrich zu ziehen. 

Leerfelder sind durch Streichungen unbrauchbar zu machen. 

3. Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu bezeichnen, dass die Feststellung 

der Nämlichkeit möglich ist. 
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ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG 

1. Ausführer/Exporteur (Name, vollständige Anschrift)  EUR.1 Nr. A 000,000 

 Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückseite beachten 

 2. Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den 
Praferenzverkehr zwischen 

  

3. Empfänger (Name, vollständige Anschrift) (fakultativ)  und 

 

  

 (Angabe der betreffenden Staaten, Staatengruppen oder 
Gebiete) 

 . Staat, Staatengruppe 
oder Gebiet, als dessen 
bzw. Deren 
Ursprungserzeug-nisse 
die Waren gelten 

 

 

. Bestimmungsstaat, -
staatengruppe oder -
gebiet 

 

 

 

6. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bemerkungen 
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8. Laufende Nummer; Zeichen und Nummern; Anzahl und Art der Packstücke (1); 
Warenbezeichnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Rohmasse (kg) 
oder andere 
Maßeinheit (l, 
m³ usw.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Rechnungen 

 (Ausfüllung 
freigestellt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(¹) Bei unverpackten Waren ist die Anzahl der Gegenstände oder „lose geschüttet“ anzugeben. 
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ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS 

Der Unterzeichner, Ausführer der auf der Vorderseite beschriebenen Waren, 

ERKLÄRT, dass diese Waren die Voraussetzungen erfüllen, um die beigefügte 
Bescheinigung zu erlangen; 

BESCHREIBT den Sachverhalt, aufgrund dessen diese Waren die vorgenannten 
Voraussetzungen erfüllen, wie folgt: 

 …………………………………………………………...……… 

 …………………………………………………………...……… 

 ……………………………………………………………….….. 

 …………………………………………………………………... 

LEGT die folgenden Nachweise vor(1): 

 ………………………………………………………………...… 

 ……………………………………………………………...…… 

 …………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………... 

VERPFLICHTET SICH, auf Verlangen der zuständigen Behörden alle zusätzlichen Nachweise zu 
erbringen, die für die Ausstellung der beigefügten Bescheinigung 
erforderlich sind, und gegebenenfalls jede Kontrolle seiner Buchführung und 
der Herstellungsbedingungen für die oben genannten Waren zu dulden; 

ERSUCHEN die Ausstellung der beigefügten Bescheinigung für diese Waren. 

 …………………………………………………………………... 

(Ort und Datum). 

 …………………………………………………………………... 

(Unterschrift) 

  

  

 

                                                 
1 Zum Beispiel: Einfuhrpapiere, Warenverkehrsbescheinigungen, Erklärungen des Herstellers 

usw. über die verwendeten Erzeugnisse oder die in unverändertem Zustand 
wiederausgeführten Waren. 
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ANHANG IV DES PROTOKOLLS Nr. 1 

URSPRUNGSERKLÄRUNG 

Die Ursprungserklärung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußnoten 

auszufertigen. Die Fußnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden. 

Bulgarische Fassung 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) 

декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален 

произход (2). 

Spanische Fassung 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. 

…(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 

preferencial …(2). 

Tschechische Fassung 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě 

zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). 
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RELEX.1.B  DE 

 

Dänische Fassung 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. 

...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). 

Deutsche Fassung 

Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht (Bewilligungs-Nr. ...(1)), 

erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) 

Ursprungswaren sind. 

Estnische Fassung 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need 

tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. 

Griechische Fassung 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. 

...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής 

καταγωγής ...(2). 

Englische Fassung 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation ...(1)) declares that, 

except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. 

Französische Fassung 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare 

que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)). 
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Kroatische Fassung 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, 

osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) povlaštenog podrijetla. 

Italienische Fassung 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n …(1)) 

dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2) 

Lettische Fassung 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, 

izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). 

Litauische Fassung 

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, 

jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės produktai. 

Ungarische Fassung 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő 

jelzés hiányában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. 

Maltesische Fassung 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) 

jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini 

preferenzjali …(2). 
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Niederländische Fassung 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), 

verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële 

... oorsprong zijn (2). 

Polnische Fassung 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, 

że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. 

Portugiesische Fassung 

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), 

declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial 

...(2). 

Rumänische Fassung 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, 

exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 

preferenţială …(2). 

Slowakische Fassung 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem 

zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). 

Slowenische Fassung 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, 

razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. 
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Finnische Fassung 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet 

ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). 

Schwedische Fassung 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) 

försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). 

  

…………………………………………………(3) 

(Ort und Datum) 

  

………………………………………………….(4) 

(Unterschrift des Ausführers und Name des 
Unterzeichners in Druckschrift) 
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ANMERKUNGEN 

(1) Wird die Ursprungserklärung von einem registrierten Ausführer im Sinne des Artikels 21 
Absatz 1 oder einem ermächtigten Ausführer im Sinne des Artikels 22 dieses Protokolls 
ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des registrierten bzw. des ermächtigten 
Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Ursprungserklärung nicht von einem 
registrierten oder einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so werden die Wörter in 
Klammern weggelassen bzw. wird der Raum leer gelassen. 

(2) Der Ursprung der Erzeugnisse ist anzugeben. Betrifft die Ursprungserklärung ganz oder 
teilweise Erzeugnisse mit Ursprung in Ceuta und Melilla im Sinne des Artikels 40 dieses 
Protokolls, so bezeichnet der Ausführer sie deutlich sichtbar in dem Dokument, in dem die 
Erklärung ausgefertigt wird, indem er die Kurzbezeichnung „CM“ einfügt. 

(3) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind. 
(4) Siehe Artikel 21 Absatz 5 dieses Protokolls. In Fällen, in denen der Ausführer nicht 

unterzeichnen muss, entfällt auch der Name des Unterzeichners. 
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ANHANG V-A DES PROTOKOLLS Nr. 1 

LIEFERANTENERKLÄRUNG  

FÜR ERZEUGNISSE MIT PRÄFERENZURSPRUNGSEIGENSCHAFT 

Der Unterzeichner erklärt, dass die in dieser Rechnung aufgeführten Waren ........................... (1) 

 

 

in................................(2) hergestellt worden sind und die Ursprungsregeln für den Präferenzverkehr zwischen 
den ESA-Staaten und der Europäischen Gemeinschaft erfüllen. 

 

Er verpflichtet sich, den Zollbehörden auf Verlangen Nachweise zu dieser Erklärung vorzulegen. 

 

...................................................................(3) 

...................................................................(4) 

 

...................................................................(5) 

Anmerkung 

Dieser entsprechend den Fußnoten ergänzte Text stellt die Erklärung des Lieferanten dar. Die 

Fußnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden. 
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(1)  Sind nur bestimmte Waren auf der Rechnung betroffen, so sind sie eindeutig zu 
kennzeichnen; auf diese Kennzeichnung ist mit folgendem Vermerk hinzuweisen: 
„……., dass die in dieser Rechnung aufgeführten und …………… gekennzeichneten 
Waren in ………………… hergestellt worden sind.“. 

– Wird ein anderes Dokument als die Rechnung oder eine Anlage zu der Rechnung 
verwendet (siehe Artikel 27 Absatz 5 dieses Protokolls), so ist die Bezeichnung 
dieses Dokuments anstelle von „Rechnung“ einzusetzen. 

(2) Die Europäische Union, ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, Ghana, Überseeische 
Länder und Gebiete (ÜLG) oder ein anderer AKP-Staat, mit dem ein WPA zumindest 
vorläufig angewandt wird. Wird Ghana, ein ÜLG oder ein anderer AKP-Staat, mit dem ein 
WPA zumindest vorläufig angewandt wird, aufgeführt, sind ferner anzugeben: die Zoll-
stelle der Europäischen Union, der gegebenenfalls die betreffenden Warenverkehrs-
bescheinigungen EUR.1 oder EUR.2 vorliegen, die Nummern dieser Bescheinigungen und 
wenn möglich die betreffende Zolleintragungsnummer. 

(3) Ort und Datum 
(4) Name und Stellung in der Firma. 
(5) Unterschrift. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=5300&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12184/19;Nr:12184;Year:19&comp=12184%7C2019%7C


 

 

12184/19    CAS/mhz 318 

ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

ANHANG V-B DES PROTOKOLLS Nr. 1 

LIEFERANTENERKLÄRUNG  

FÜR ERZEUGNISSE OHNE PRÄFERENZURSPRUNGSEIGENSCHAFT 

Der Unterzeichner erklärt, dass die in dieser Rechnung aufgeführten Waren ........................... (1) in 
.................................................(2) hergestellt worden sind und folgende Teile oder Vormaterialien enthalten, 
die im Präferenzverkehr nicht als Ursprungswaren Ghanas, eines anderen AKP-Staat, mit dem ein WPA 
zumindest vorläufig angewandt wird, der ÜLG oder der Europäischen Union gelten: 

...................................................................(3) .......................................................(4) 

....................................................(5)  

….......................................................................................................................................................... 

…………………………………………….............................................................................................(6) 

Er verpflichtet sich, den Zollbehörden auf Verlangen Nachweise zu dieser Erklärung vorzulegen. 

..............................................................................(7) ..........................................................................(8) 

..............................................................................(9) 

Anmerkung 

Dieser entsprechend den Fußnoten ergänzte Text stellt die Erklärung des Lieferanten dar. Die 

Fußnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden. 
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(1) - Sind nur bestimmte Waren auf der Rechnung betroffen, so sind sie eindeutig zu 
kennzeichnen; auf diese Kennzeichnung ist mit folgendem Vermerk hinzuweisen: 
„ ......... , dass die in dieser Rechnung aufgeführten und …………….  hergestellt 
worden sind.“. 

– Wird ein anderes Dokument als die Rechnung oder eine Anlage zu der Rechnung 
verwendet (siehe Artikel 27 Absatz 5 dieses Protokolls), so ist die Bezeichnung 
dieses Dokuments anstelle von „Rechnung“ einzusetzen. 

(2) Die Europäische Union, ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, Ghana, Überseeische 
Länder und Gebiete (ÜLG) oder ein anderer AKP-Staat, mit dem ein WPA zumindest 
vorläufig angewandt wird. 

(3) Die Warenbezeichnung ist in allen Fällen anzugeben. Die Bezeichnung muss angemessen 
und so genau sein, dass sie die zolltarifliche Einreihung der betreffenden Waren 
ermöglicht. 

(4) Zollwert, falls erforderlich. 
(5) Ursprungsland, falls erforderlich. Es muss sich um einen Präferenzursprung handeln, 

ansonsten ist als Ursprungsland „Drittland“ anzugeben. 
(6) Zusatz „und in [der Europäischen Union] [EU-Mitgliedstaat] [Ghana] [ÜLG] [anderer 

AKP-Staat, mit dem ein WPA zumindest vorläufig angewandt wird] folgenden Be- oder 
Verarbeitungen unterzogen worden sind: .................................“, mit einer Beschreibung 
der durchgeführten Be- oder Verarbeitungen, falls erforderlich. 

(7) Ort und Datum 
(8) Name und Stellung in der Firma. 
(9) Unterschrift 
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ANHANG VI DES PROTOKOLLS Nr. 1 

AUSKUNFTSBESCHEINIGUNG 

1. Für das Auskunftsblatt ist das Formblatt zu benutzen, dessen Muster in diesem Anhang 

wiedergegeben ist; es ist in einer oder mehreren der Sprachen zu drucken, in denen das 

Abkommen verfasst ist, und muss den Rechtsvorschriften des Ausfuhrstaates entsprechen. 

Die Auskunftsblätter sind in einer dieser Sprachen auszufüllen; werden sie handschriftlich 

ausgefüllt, so muss dies mit Tinte in Druckschrift erfolgen. Sie tragen zur Kennzeichnung 

eine Seriennummer, die auch eingedruckt sein kann. 

2. Das Auskunftsblatt hat das Format 210 × 297 mm (Format DIN A4), wobei die Länge 

höchstens 8 mm mehr und 5 mm weniger betragen darf. Es ist weißes, geleimtes, 

holzfreies Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 65 g zu 

verwenden. 

3. Die nationalen Verwaltungen können sich den Druck der Formblätter vorbehalten oder ihn 

Druckereien überlassen, die sie hierzu ermächtigt haben. Im letzteren Fall muss auf jedem 

Formblatt auf diese Ermächtigung hingewiesen werden. Das Formblatt muss den Namen 

und die Anschrift oder das Kennzeichen der Druckerei enthalten. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=5300&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12184/19;Nr:12184;Year:19&comp=12184%7C2019%7C


 

 

12184/19    CAS/mhz 321 

ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

1.  Versender(1) 

 

 AUSKUNFTSBLATT 

   zur Erleichterung der Ausstellung einer 

   WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG 

   für den Präferenzverkehr zwischen 

2.  Empfänger(1)
 

 

DIE EUROPÄISCHE UNION 

und 

Ghana 

 

 

3.  Be- oder Verarbeiter(1)
 

 4. Staat, in dem die Be- oder Verarbeitung vorgenommen worden 
ist 

 

6.  Einfuhrzollstelle(1)
 5. Für Eintragungen der Zollbehörden 

7.  Einfuhrpapier (2)
 

  

 Art/Muster: ........................................ Nr: ...............................................  

Serie: .................................................................................................. .......  

 Datum:       

 

  IN DAS BESTIMMUNGSLAND VERSANDTE WAREN 

8. Zeichen, Nummern, Anzahl 9. Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der 
Waren. 

10. Menge(3)
 

 und Art der Packstücke Nummer der Position/Unterposition (HS-Code)  

 

   11. Wert (4) 
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  VERWENDETE EINGEFÜHRTE WAREN 

12. Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der Waren. 13. Herkunftsland 14. Menge(3)
 15. Wert(2)(5)

 

99 Nummer der Position/Unterposition (HS-Code)    

16.  Art der vorgenommenen Be- oder Verarbeitung 

 

17.  Bemerkungen 

 

 

18. SICHTVERMERK DER ZOLLBEHÖRDE 19. 19. ERKLÄRUNG DES LIEFERANTEN 

 Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt:  Der Unterzeichner erklärt, 

   dass die Angaben auf diesem Auskunftsblatt richtig sind. 

 Bezugsdokumente: ……………………...   

 Art/Muster: .............................Nr: .............  Ort: ................... 
Datum: 

    

 Zollstelle: ...................... ......................................  

 Datum:       

    

  

 

Amtlicher Stempel 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------. 

(Unterschrift) 

. ................ ..................... ........................................... .................... 

(Unterschrift) 

(1)(2)(3)(4)(5) Siehe Anmerkungen auf der Rückseite. 
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ERSUCHEN UM NACHPRÜFUNG ERGEBNIS DER NACHPRÜFUNG 

Der unterzeichnete Zollbeamte ersucht um Überprüfung dieses 
Auskunftsblattes auf seine Echtheit und Richtigkeit. 

Die Nachprüfung durch den unterzeichneten Zollbeamten hat ergeben, dass 
Auskunftsblatt: 

  

 a) von der auf ihr angegebenen Zollstelle ausgestellt worden ist und dass die 
darin enthaltenen Angaben richtig sind(*). 

  

  

 b) nicht den Erfordernissen für seine Echtheit und für die Richtigkeit der darin 
enthaltenen Angaben entspricht (siehe beigefügte Bemerkungen)(*). 

  

  

  

Ort: ......................................................... Datum: 
.................................................. 

Ort: ......................................................... Datum: 
.................................................. 

  

  

 

 

 

 

Amtlicher Stempel 

 

 

 

 

 

 

Amtlicher Stempel 

 

 

---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

(Unterschrift des Beamten) (Unterschrift des Beamten) 

  

  

 (*) Nichtzutreffendes streichen. 
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HINWEISE ZUR VORDERSEITE 

1. Name und vollständige Anschrift der Person oder des Unternehmens. 

2. Ausfüllung freigestellt. 

3. kg, hl, m3 oder andere Maßeinheit. 

4. Umschließungen sind zusammen mit den Waren als Ganzes anzusehen. Dies gilt jedoch 

nicht für Umschließungen, die nicht von der für die verpackte Ware üblichen Art sind und 

über ihre Funktion als Verpackung hinaus einen eigenen bleibenden Gebrauchswert haben. 

5. Der Wert ist nach Maßgabe der Ursprungsregeln anzugeben. 
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ANHANG VII DES PROTOKOLLS Nr. 1 

FORMBLATT FÜR DEN ANTRAG AUF AUSNAHMEREGELUNG 

1. Handelsübliche Bezeichnung des 
Enderzeugnisses 

1.1. Zolleinreihung (HS-Code) 

2. Voraussichtliches Jahresvolumen der 
Ausfuhren in die Europäische Union (Gewicht, 
Stückzahl, Meter oder sonstige Einheit) 

3. Handelsübliche Bezeichnung der 
Vormaterialien aus Drittländern 

Zolleinreihung (HS-Code) 

4. Voraussichtliches Jahresvolumen der zu 
verwendenden Vormaterialien aus Drittländern 

5. Wert der Vormaterialien aus Drittländern 6. Wert der Enderzeugnisse 

7. Ursprung der Vormaterialien aus Drittländern 8. Gründe, aus denen die Ursprungsregel für das 
Enderzeugnis nicht erfüllt werden kann 

9. Handelsübliche Bezeichnung der 
Vormaterialien mit Ursprung in den in den in 
Artikel 7 genannten Staaten oder Gebieten 

10. Voraussichtliches Jahresvolumen der zu 
verwendenden Vormaterialien mit Ursprung in 
den in Artikel 7 genannten Staaten oder 
Gebieten 

11. Wert der Vormaterialien mit Ursprung in 
den in den in Artikel 7 genannten Staaten oder 
Gebieten 

12. Be- oder Verarbeitungen, die in den in 
Artikel 7 genannten Staaten oder Gebieten an 
Vormaterialien aus Drittländern vorgenommen 
worden sind, ohne dass diese die 
Ursprungseigenschaft erworben haben 

13. Beantragte Geltungsdauer für die 
Ausnahmeregelung 

von .................. bis ........................ 

14. Genaue Beschreibung der in Ghana 
vorgenommenen Be- oder Verarbeitung  

15. Struktur des Grundkapitals des/der 
betreffenden Unternehmen(s) 

16. Wert der vorgenommenen/geplanten 
Investitionen 

17. Gegenwärtige/geplante Beschäftigtenzahl  18. Genaue Beschreibung der in Ghana 
vorgenommenen Be- oder Verarbeitung: 

18.1. Arbeit: 

18.2. Gemeinkosten 

18.3. Sonstiges: 
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19. Andere mögliche Bezugsquellen für die 
Vormaterialien 

20. Möglichkeiten zur künftigen Vermeidung 
einer Ausnahmeregelung 

21. Bemerkungen 

 

 

 

 

 

ANMERKUNGEN 

1. Sollten die auf dem Formblatt vorgesehenen Felder für alle sachdienlichen Angaben nicht 

ausreichen, so können dem Formblatt Anlagen beigefügt werden. In diesem Fall ist in das 

betreffende Feld der Vermerk „siehe Anlage“ einzutragen. 

2. Dem Formblatt sind nach Möglichkeit Muster oder Abbildungen (Fotografien, 

Zeichnungen, Pläne, Kataloge usw.) des Enderzeugnisses und der verwendeten 

Vormaterialien beizufügen. 

3. Für jedes Erzeugnis, für das ein Antrag gestellt wird, ist ein eigenes Formblatt auszufüllen. 

Felder 3, 4, 5, 7: „Drittland“ ist jedes Land oder Gebiet außer den in Artikel 7 dieses 

Protokolls genannten. 

Feld 12: Sind die Vormaterialien aus Drittländern in den in Artikel 7 dieses Protokolls genannten 

Ländern oder Gebieten be- oder verarbeitet worden, ohne die Ursprungseigenschaft 

erworben zu haben, bevor sie in Ghana, das den Antrag auf Ausnahmeregelung stellt, 

weiterverarbeitet werden, so ist die Art der in den in Artikel 7 dieses Protokolls genannten 

Staaten oder Gebieten vorgenommenen Be- oder Verarbeitung anzugeben. 
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Feld 13: Anzugeben sind Beginn und Ende des Zeitraums, in dem Warenverkehrsbescheinigungen 

EUR.1 im Rahmen der Ausnahmeregelung ausgestellt werden können. 

Feld 18: Der Wertzuwachs ist entweder als Vomhundertsatz des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses 

oder als Geldbetrag pro Einheit anzugeben. 

Feld 19: Sind andere Bezugsquellen für Vormaterialien vorhanden, so sind diese anzugeben und 

nach Möglichkeit auch die Gründe (Kosten- oder sonstige Aspekte) zu nennen, aus denen 

sie nicht in Anspruch genommen werden. 

Feld 20: Anzugeben sind mögliche weitere Investitionen oder eine Diversifizierung der Lieferanten, 

die die Ausnahmeregelung nur für einen begrenzten Zeitraum notwendig machen. 
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ANHANG VIII DES PROTOKOLLS Nr. 1 

ÜBERSEEISCHE LÄNDER UND GEBIETE 

Für die Zwecke dieses Protokolls bezeichnet der Ausdruck „Überseeische Länder und Gebiete“ die 

nachstehend aufgeführten Länder und Gebiete, die in Anhang II des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union aufgeführt sind. 

(Diese Liste lässt den Status dieser Länder und Gebiete und seine Entwicklung unberührt.) 

1. Überseeische Länder und Gebiete, die besondere Beziehungen zum Königreich Dänemark 

unterhalten: 

– Grönland 

2. Überseeische Länder und Gebiete, die besondere Beziehungen zur Französischen Republik 

unterhalten: 

– Neukaledonien und Nebengebiete, 

– Französisch-Polynesien 

– St. Pierre und Miquelon 

– St. Barthélemy 
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– Französische Süd- und Antarktisgebiete, 

– Wallis und Futuna 

3. Überseeische Länder und Gebiete, die besondere Beziehungen zum Königreich der 

Niederlande unterhalten: 

– Aruba 

– Bonaire 

– Curaçao 

– Saba 

– St. Eustatius 

– Sint Maarten 

4. Überseeische Länder und Gebiete, die besondere Beziehungen zum Vereinigten 

Königreich Großbritannien und Nordirland unterhalten: 

– Anguilla 

– Bermuda 

– Kaimaninseln 
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– Falklandinseln 

– Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln 

– Montserrat 

– Pitcairn 

– St. Helena und Nebengebiete 

– Britisches Antarktis-Territorium 

– Britisches Territorium im Indischen Ozean 

– Turks- und Caicosinseln 

– Britische Jungferninseln. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=5300&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12184/19;Nr:12184;Year:19&comp=12184%7C2019%7C


 

 

12184/19    CAS/mhz 331 

ANHANG I DES PROTOKOLLS 
Nr. 1 

RELEX.1.B  DE 

 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

DAS FÜRSTENTUM ANDORRA BETREFFEND 

1. Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten Systems mit Ursprung im 

Fürstentum Andorra werden von Ghana als Ursprungserzeugnisse der Europäischen Union 

im Sinne dieses Abkommens anerkannt. 

2. Das Protokoll Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 

„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

gilt sinngemäß für die Bestimmung der Ursprungseigenschaft der genannten Erzeugnisse. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

DIE REPUBLIK SAN MARINO BETREFFEND 

1. Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von Ghana als Ursprungs-

erzeugnisse der Europäischen Union im Sinne dieses Abkommens anerkannt. 

2. Das Protokoll Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 

„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

gilt sinngemäß für die Bestimmung der Ursprungseigenschaft der genannten Erzeugnisse. 
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